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Die Regelung der Arbeliszeit in Kontoren und Löden.
Sm 16 Januar fand im ReichKarbeitS»

MNt eine Konferenz von Vertretern dn Hand»

lungsgehilfen» und der Geschäftsinhaberver»
bände statt. Es waren vertreten namens der

Angestellten:
der Zentralverband der HandlungSge»

Hilfen durch Lange.
der Angestelltenverband für den Buch-

Handel durch Dr. Psirrmann,

d« Allgemeine Verband d« Bcmkbe»

«nten durch Marx,
der Verband der Bureauangestellten

durch gad dach.
der Kaufmännische Verband für weid»

ltche Angestellte durch Klarn Mleinek.

der Verein der Deutschen Kaufleute durch
Borckardt.

Vertreter des Deutfchnationalen Hand»
lungsgehilfenverbandeS. des Kaufmännischen
Vereins von lcM und des Verbandes Deut»

scher Handlungsgehilfen waren nicht zu>

gegen. Außer den Vertretern der privat»
kapitalistischen Betriebe war für den Zentral»
verband deutfcher Konsumvereine Herr Mi»

xus anwesend. .

Der Regierungsvertreter teilte nrit. daß
der achtstündige Arbeitstag auch für das

Handelsgewerbe eingeführt werden soll. Man
wolle heute getrennt über die Arbeitszeit
in Konroren und dann über die Arbeitszeit
für Läden reden. Es war aus seinen Aus»

führungen zu entnehmen, als habe die Kon»

ferenz eigentlich nur den Zweck, darüber

zu beraten, wieviel und welch» Aus»

nahmen zugelassen werden sollen, die die

tägliche Arbeitszeit verlängern. Dagegen
Wendete sich der Vertreter des Zentral»
Verbandes der Händlungs»
gehilfen und führte hinsichtlich der

Arbeitszeit i» Kontore«

jomS: D» in manchen GSscMtsgwtttZen,
namentlich der Motzstüdre. eine täglüke Ar»

beitszeit von 7 Stunden durchgeführt im

übrigen vielfach eine achtstündig« Kontor

arbeitszeit gang und gäbe ser, dürfe « sich
bet der Verordnung des Reichsarbeitsamtes
nicht Klotz darum handeln, die achtstündige
Arbeitszeit vorMschreiben. denn das würde

für die «Her, genannten Betrieb« kein Fort»
schritt sein. Der Redner nahm Bezug aus

di? Entschließung großer Lngeftelltenver»
smnmlunge». die t» Berlin. Leivzig und

anderen Orte» stattgeftnrden haben, und ver»

langte, datz pro Woche eine Arbeitszeit von

nicht mehr al> 4s Stunden zugelassen werde,

wobei den Angestellter,«» freier Nachmittag
in der Woche gewährt Verden soll

Diesen Susführungen tr« die B«-
trererin de» Kaufmännischen Ver»
bände« für weibl,cheLuge stellte
entgegen unb behauptete, die Sachlage sei
von dem Vorredner falsch dargestellt worden,

so daß schon die Einführung des Achtstunden»
tages ein großer Fortschritt sei, für den aber
die gegenwärtige Zeit sehr ungünstig
wärel

Man kann sich denken, daß die Aus»

führungen diefer Rsdnerin. die sich gegen die

Interessen der Angestellten wendete, von den

anwesenden Geschäftsinhabern mit vergnüg»
tem Schmunzeln aufgMmnmen wurden. Die
Vertreter des Angestelltenverbandes für deu

Buchhandel und des Allgemeinen Verbandes
der Deutschen Bankbeamten stimmten jedoch
ausdrücklich den Ausführungen unsere«
Redners zu: ste sagten auch, daß gerade jetzt
die Arbeitszeitverkürzung schon mit Rücksicht
auf die schlechte Ernährung notwendig ist.
Unser Vertreter wies die Ausführungen des

Frl. Mleinek energisch zurück, wobei er zum
Ausdruck brachte, daß die Haltung der Ver»
treterin des Kaufmännischen Verbandes für
weibliche Angestellte wohl nur daraus zu er»

klären sei, weil sie nach wie vor auf Unter»

stützung ihrer Organisation durch die Ge»

jchä'Mnhaber rechne. — Für die Angestellten
der Ladengeschäfte

wurde von unserem Redner in Uebereinstün»
mung mit den genannten Vertretern der

Buchhandlungsgehilsen und Bankbeamten

gefordert, daß ihre Arbeitszeit nicht länger
sein dürfe als die in den Kontoren, nämlich
42 Stunden mit einem freien Halbtag in der

Woche. Es habe sick in den letzten Jahren
selbst für die weniger Einsichtigen gezeigt,
daß die Geschäftszeit gegen früher wesentlich

gekürzt werden könne. AuS den Erklärungen
de» Vertreters des Vereins der Deutschen
Kaufleute ging hervor, daß sich dieser mu der

Einführung des AcWwndentageA. begnügen
werde.

Im Lcmf« dn Verhandlungen teilte de«
Regierungsvertreter mit. daß eine Verord»

nung übn die Sonutagsruhe im Handelst
gewerbe in Vorbereitung sei; von den Ver»
tretern des Zentralverbandes der Händlungs»
gehilfen und des Angestelltenverbandes für
den Buchhandel wurde verlangt, daß in der

zu erwartenden Verordnung des Reichs»
arbeitsamte» auch eine Vorschrift über die>
Gewährung von Ferien aufgenommen werde.

Einiges Aufsehen erregte es bei den An»

gestellten, als in der Sitzung ein Vertreter
der Geschäftsinhaber mit geschäftsmäßiger
Kühle mitteilte, eine Regelung der wirtschaft»
liehen Verhältnisse! in Deutschland würde

nicht durchführbar sein, wenn nicht wesent»
liche Teile der Angestellten und Arbeiter

nach dem Auslande abwanderten.
Er erklärte im Laufe der weiteren Aussprache,
daß er mit seineu Ausführungen nur eine

zwar bedomerliche, aber notwendige Tatsache,
konstatiert haben wolle.

Der Vertreter deS Zentralverbandes
deutfcher Konsumvereine nahm wiederholt
das Wort, um die Ausführungen der Ge»

schäftsinhabervertreter zu widerlegen, die an

ver^chisdenen praktifchen Beispielen es so
darzustellen versuchten, als ob eine gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit für bestimmte Grup»
pen und Branchen nicht durchführbar sei.

«

Alls die „großen" Verbände: D. S.»V..
88er. V. d. H. waren nicht vertreten! Sie

mußten wohl gerade Flugblätter gegen den

Zentralverband der Handlungsgehilfen
schreiben?

Offene Anfrage
sn dss Reichsarbeitsamt.

Sei« der» IS. Januar ift f<rft ew Monat der»

flössen, ohn« daß d!> in jerevr Sitzung besprochene

VerorZuvuriH zur Verkürzung der Arbeitsze» der

HmrdlruraKgehilfei, erschiene!» isr, Do wir aus

verschiedenen Beispielen ersehen können, daß die

Behörden auch sehr schnell arönten köimen. er»

lsuiben rare uns di« dringend« Anfrage, marum

das «uch «acht in d» Fällsn geschieht. wc, « sich

um d'^s Interessen der r^mstnäiurischerr Angestellten

handelt?

Mtbestimmungsrecht.
In dem «Deutsche» Bankbeamter,*, der

Keilschrift de» Allgemeinen Verbände« der
Deutschen Bankbeamten. vom 31. Januar,
lftndsn wt>r folgenden Aufsatz:

Der erste Rausch der Revolution ist ver»

flogen. Frecher als je erheben die Vertreter
der reinen Geldlackinteressen wieder ihr
Haupt. Die sozicüistisclv Regierung ift weit
davon entfernt, den berechtigten Interesse«

der Arbetrnebmer auch nur in bescheidenem

Maße Rechrnrn« zu trag«!. Nach wie vor ist
der Will« d» Unternehmer, die Diktatur de?

Ritter vom gelben Metall oberstes Gesetz.
Die Kommandogewalt der Geld» und Schlot,

barone bleibt unangetastet. Sie allein be»

stimmen: die anderen haben z« gehorclien.
Die oielgevrlesene Demokratie mach! da halt,

wo der „Herr»im»Hause"»Standpunkt de?

Könige von Aufsichtsrats Gnaden anfängt.

Ein ganz unmöglicher Zustand.
Ich habe e« schon im November auS»

gesprochen doß die politische Frechen durch
die wirtschaftliche Befreiung ergänzt werden

muß, wenn die Angestellten aus den Fesseln
ihres modernen Sklaventums erlöst Verden

sollen. Nicht das ist das Problem für uns,
ob an der Spitze des Staates ein Wilhelm il.,
ein Ebert. Naumann oder sonst wer steht,

sondern daß mit der Rolle des Aschenbrödel»
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der Arbeit dem Kapital gegenüber Schluß
gemacht werden muß. Was wir heute im

Arbeitsverhältnis haben, das ist die un>

verhüllte Diktatur des Unternehmertums.
Und wir wollen keine Diktatur. Der Mensch,
die lebendig schaffende Arbeitskraft, darf nicht
länger den Launen der Bank», Industrie»
und Handelsmagnaten untergeordnet, ihrer
Willkür auf Gedeih und Verderb über»

antwortet sein l Von dem Wind, der Throne

gestürzt, sollen auch die Direktorensessel einen

Hauch verspüren. Sollen sie allein stehen

bleiben, wo alles fich bewegt? Das kann

nicht sein: denn sonst hätten wir ja nicht den

Willen nach Luft, Licht und Freiheit.
Menschenrecht vor Sachenrecht! Diesen

Satz haben wir in den Spalten dieses Blat»

tes immer gepredigt. Und dabei wollen wir

bleiben. Unser Menschenrecht aber verlangt
nach Mitbestimmung überall dort, wo über

unser Wohl und Wehe entschieden wird. Wir

dürfen unser Schicksal nicht auf die Gunst
oder Ungunst zweier Augen stellen; ein

Federstrich soll nicht länger über unsere

Existenz und unsere Zukunft willkürlich ent»

scheiden. Wir müssen unser Arbeitsverhältnis
«ach demokratrschen Grundsätzen cmfbauen.

Mitzubestimmen, das ist die Frage des

Tages; die Lebensfrage für uns. Hier
müssen wir geschlossen zusammenstehen. Denn

dieses Recht gilt es zu erkänrpsen!
Gutwillig werden wir es nicht erhalten.

«Der Weg zu einem AngesteWen»Ausschuß
geht nur über meine Leiche!" So sprach
19l3 ein Chemnitzer Bankdirektor. «Ehe ich
den Beamten ein Mitbestimmungsrecht ein«

räume, würde ich meinen Posten quittieren/
äußerte sich in den letzten Tagen ein Bank»

direkior. der sich auf seine liberale Vergangen»
heit nicht wenig zugute tut. Nimmt man

dazu noch die Praxis, die die Bankleitungen
den Betriebsangcstelltenräten gegenüber ein»

zuschlagen beliebten, dann sehen wir. woher
der Wind weht.

Was ist demgegenüber zu tun? Auf die

Hilfe der Regierung zu bauen, wäre verfehlt.
Regierungen wechseln. Wir wollen aber nicht
dem Wechsel unterworfen sein, sondern einen

dauernden Zustand der Sicherheit und des

Rechtes schaffen. Deshalb müssen wir uns

auf unsere eigene Kraft verlassen. Und damit

ist es bei den Bankbeamten glücklicherweise
so bestellt, daß sie die stärkste organisierte
Macht darstellen können, wenn fie nur wollen.

Eine Macht, deren Druck keine Regierung,
ganz gleich, welcher Farbe, aber auch keine

Bank sich entziehen kann. Eine solche Macht
sind wir, wenn wir einig find. Wenn wir

entschlossen sind, uns das Mitbestimmungs»
recht, das man uns aus starrem Eigensinn
und bösem Willen heraus im guten nicht ge»

währen will, w entschlossenem Kcunpfe iu

holen.

Jeder Mensch, jeder Stand verdient das

Los. das er sich bieten läßt. Jeder hat das

Schicksal, das er sich selber schafft. Wer es

selbst verschuldet, daß er bittend am Boden

kriechen muß, während er, in klarer Er»
kenntnis seiner Kraft, rückgratfest auftecht»
stehen könnte, der hat kein Recht, fich über

seine unwürdige Lage zu beschweren.
Uebergenug, viel zu viel ist lediglich ge»

klagt worden. Die Zeit bricht an, wo die
Worte und papierneu Resolutionen durch die
Tat erfetzt werden müssen. Nur die Tat
macht uns frei, nur sie kann das ins Un»

gemessene gesteigerte Herrentum, die Gott»
ähnlichkeit der kleinen Anzahl Direktoren auf
ein erträgliches Matz zurückführen.

Die Tat heißt Streik; die Freiheit —

MtbestimmungsrechtZ. BenngMarr«

Ans der Kaliindustrie.
Am 31. Januar fanden Verhandlungen

zwischen dem Verband der Kaliinteressenten
und den Angestelltenorganisationen statt.

Von den Angestellteilorganisationen
waren vertreten:

dieArbeitsgemeinschaftfreier
Angestelltenverbände durch Wer»
ner vom Bund der technisch»indufiriellen Be»

amten, durch Ucko vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen, durch Zaddach vom

Bureauangestelltenverband;
der sogenannte Gewerkschafts»

bnnd kaufmännischer Angestell»
ter durch Beckmann vom Leipziger Ver»

band, durch Reckes vom Verein der Deut»

schen Kaufleute.
Ferner waren noch der Gruben» und

Fabrikarbeiterverband, der Deutsche Tech»
nikerverband sowie ein Verein der Ange»
stellten dsr Kaliindustrie anwesend.

Die Verhandlungen drehten fich um die

Arbeitszeit und die Entlohnung der kauf»
männischen Angestellten. Nach langen Ver»

Handlungen machten die Vertreter der Direk»

tionen folgendes Zugeständnis:
1. Arbeitszeit. Die regelmäßige tag»

liche Arbeitszeit beträgt bei geteilter Arbeitszeit
8 Stunden, bei durchgehender Arbeitzeit 7 Sinn»

den. Ueberstunden sind nach Möglichkeit zu ver»

meiden. Angeordnete Ueberstunden sind zu be«

zahlen, sofern im Monat mehr als iv Ueber»

stunden gefordert werden,. Angeordnete Ueber»

stunden, werden mit '/»« des Monatsgehalts plus
25 Prozent bezahlt. -

Sonn» und FeiertagScrrbeiten streb «n allge»
meinen zu vermeiden und falls sie notwendig,
mie Ueberstunden zu vergüten. Es wird in der

Woche ein freier Nachmittag gewährt, soweit in
der Saison und in besonderen Ausnahmefällen
die Arbeit dem »icht entgegensteht. An diesen
Tagen beträgt für die betreffende» Beamte» die

Arbeitzeit 6 Stunden,

2. Gehaltsfrage. Die EinMhrung von

Mindestgehältern ist in Erwägung gezogen, je»
doch musz erst die Genehmigung der Werke ein»

geholt werben, doch soll die Forderung in Wohl»
wollende Erwägung gezogen werden. Die evtl.
in Kraft tretenden erhöhten Gehälter gelten ab
1. Februar. Eine neue Sitzung soll am 27. oder
28. Februar stattfinden, die sich auch mit den

organisatorischen Frugen befassen foll, die auf»
gerollt wurden von der Arbeitsgenlelnschast sreier
Angeftelltenverbände.

Dazu ist zu bemerken: Von der Arbeits»

gemeinschaft freier AngestMenverbände
wurde dafür eingetreten, daß alle Ueber»

stunden unter allen Umständen zu bezahlen
sind, daß der Satz: Sonn» und Feiertags»
arbeit „find im allgemeinen zu vermeiden",
verbessert werden muß und zu lauten habe:
„An Sonn» und Feiertagen ruht die Arbeit/
und daß dann eventuell em Nachsatz folgen
dürfe, daß in besonderen Notfällen zu

leistenide Ueberstunden bezahlt werden müssen.
Gleichzeitig wurde verlangt, daß an dem

Tage, cm dem den Angestellten der freie Nach¬
mittag gewährt wird, nur 4 Stunden ge»
arbeitet werden darf. Als Mindestgehälter
sahen die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
eine Vorlage an, die vom B. t. i. B. ein»

gereicht wurde und fich auf die technischen
sowohl wie auf. die kaufmännischen Tn»

gestellten bezieht.

Lohnbewegungen in Groß«Serlin.
Für das Verkaufspersonul der Firm« Emil

Tengelmann wurden Entschuldungssummen
von 76 bis SM MI. und GehÄtsaM>esserunyen
von IS bis 20 MZ. pro Monat «zielt. Dte Ar»

beitSzeit wnrde auf 8 Stunden festgesetzt, die

Sonntagsarbeit <tbc^chafft.
Firma Felix Land«, McockuS»

straße 12, gewährte an EntfchulcmnaZsumme»

Die Firma A. Baum, Ritterstraße S/W.

verpflichtete fich zur Einstellung sämtlicher Kriegs»
teilnehme! und zur Zahlung einer Entschuldungs«
summe in Höhe eines Monatsgehalts. Die im

Jahre 1913 Eingetretenen erhaWen 1U0 Mt.

Außerdem wurden GehoÄsaufibeffermngen erzielt,.

Die Firma N. Israel gewährte ihren An«

gestellten EmschuldungSsummen von 100 bis

SM Mk. LeHrlinge erhalten 7S «« 3K, Mk.

Die Firma EsderS u. Dhckhoff gewährte
an Entschuldungssummen je nach der Dauer der

Beschäftigung für Verheiratete Mg bis «X> Mil.,
sür Unverheiratete It» bis SU» Mk. KriegSteÄ»
oehrner werden mie die übrigen Angestellten be«

bandelt. Die Gehälter ber KrtegSteilnehrner find

eMprechenb ihren Forderungen erhöht worden.

Mit der Handelsgesellschaft Deut«

sche r Apoiheker würbe folgendes Abkommen

getroffen: Auf die Gehälter werden ab 1. Januar
«6lS Zuschläge gezahlt, und zwar bei einem Ge»

balt von IW bis sinschlieUich ,7S VU. 40 Proz.
von 17« bis SM Mk, SSZH Proz., von SSI bi,

SS« Mk. SV Proz. Die bisher gezahlten Teue»

rungSzulagen find dem bisher gezahlten Gehalt

zuzurechnen und auf die sich bann ergebende
Summe obige Erhöhung aufzuschlagen. Die

MnbeftgehSlter für alle Angestellten bis zum

16. Lebensjahre betragen ISS Mk.. für alte Ange«
stellten über das tS. Lebensjahr ISO MZ. Lehr»

linge erhalten im erstem Jahr 40 Mk., im zweiten
Jahr b« Mk.. «n dritten Jahr 7b Mk. Die Ar»

beitSzeit betrögt LZ< Stunden mit ein« Astün»

bigen Mittagspause. Sonnabends S Uhr Schluß.
Sn Tage» vor Festtagen ift die Arbeitszeit m»

1 Uhr zu beenden. Urlaub wird je nach der Dauer

der Tätigkeit bis zu 21 Tagen gewährt. Ueber»

Kunden werden vergütet. Jn allen das ArbeitS»

Verhältnis betreffenden Fragen ift daS Mitbefttm»

mungsrecht des AnMsteiKenuusfchnsseS Mgestau»
den. Für Entlaffungen «ach dem Sl. März ISlg

sind bestimmte Richtlin«n festgelegt.

Die Firma Mohr u. Speher und Mohr
u. Speher E«senbahn»Mo«tierumgö»

Depot zahlt «n alle Kuftnäimnschen Ange«

stellten, soweit fie verheiratee find, EMsch^dungS»

summen von 100 bis SSO Mk., UrSerherrstete er»

halten M bis 1S0 W». Ferner monatliche Geyalts«

zulagen bei einem GehaltSvezug bis SUu MK.

Sl) Mk.. SS« SW bis SM Mk. ?« MZ.. Sber SSS

bis S«v Mk. « Mk.. über SW «S MZ. « Mk.
über 35« Ml. 40 Mk. Außerdem werden Teue»

rungszulagen 5on 10 bis LS Proz. sowie für jedes

Kind 1« VA. gezahlt. Urlaub wird nach ber

Dauer der Tätigkeit i» HStze von l)t US S Woche»

gewährt.

Sktien.Bes. H. F. Eckert i» Sichten»

Lterg. Die Firma gewährte ihren Angestellten
eine Erhöhung der Beihilfen um monatlich SS Mk,

Außerdem für «ine Reihe von Angestellten morsot«

liche Zulagen von t« bis W Mk. Die «»her ge»

zahlten Gratiftkatwnen, bestehend «rS dem

doppelten Monatsgehalt, »erden etwa zur HBfts
aus das Monatsgehalt, zur anderen Hälfte «ruf
die gezahlte Beihilfe «nisc^chlagem.

Der Invalidem»««! schreibt a»S: »D»e

Mitteilung Seite LS Ihr« Zeitung Nr. g

sSg. Jahrgang), txch skr 4 aus der Annviiren»

expeditior. des JrwakidendarckS ausgeschiedene An»

gestellte 4SSL VA. EntschuldungSsummen erzielt
wurden, ift unrichtig. TS wurde rnemandem eine?

EMchuldirngKsuunne gezahlt." ES war uns tu»

sofern ein Irrtum unterlaufen, «IS «icht End,

s<lwldungSsumn»rk sondern WfindnvrMum»»»
gezahli wurden.
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Zur Abwehr der Angriffe.
Der Zentralverband öer Handlung»»

gehilfen und sein Organ, die „Handlung».
gehilfen'Zeitung". erblicken in der Wahr,
nehmung der wirtschaftlichen Interessen un»

serer Berufsgenossen ihre Aufgabe, die

ihnen nicht Zeit läßt, sich mit all den unbe»

rechtigten Vorwürfen neidischer Kläffer zu

befassen.
Außerdem aber hat vor der Kriegszeit

die Handlungsgehilfenbewegung deS wider»

lichen Gezänks soviel gehabt, daß e5 uns auch
aus diesem Grunde widerstrebt. unS von

den anderen Handlungsgehilfenverbänden aus

dieses Gebiet ziehen zu lassen.
Allein: „Es kann der Frommste nicht in

Frieden leben, wenn eS dem bösen Nachbar
nicht gefällt."' Wir müssen daher mit einigen
großen Zügen darstellen, wer diejenigen
find, die un« verdächtigen, und WaS fie

gegen uns vorzubringen haben.

Statt ihre Tatkraft auf die Verbesserung
der Lebenslage unserer Berufsgenossen zu

richten, unternehmen der Verband Deutscher

Handlungsgehilfen, der Deutschnational«
Handlungsgehilfenverband und der Kauf»

männische Verein von 1888 usw den Ver»

such, die Handlungsgehilfen durch Flug»
blötter kopfscheu zu machen, die gegen

den Zentralverband der Hand»
lungsgehilfen und seine «Händlungs»
gehilfen'Zeitung" gerichtet sind.

Eines dieser Flugblätter ist vom Verband

Dentscher Haudlungsgehilfeu (Kreisverem
Groß'Berlin) ausgegangen; es datiert vom

24. November 1918 und lautet <mszugsweis«:
„Die Revolution Hai unS skr» ber ersehnten

Freiheit di« Kwssenb^rrschaft ermer Minderhut
gebracht, eine Klaffercherrschcrft. di» die Bertre»

tung der Wirtschaftsintnesse» be» Angestellt«,
ausschließlich in die Hand der freien, Gewerckschaf»
ten und der Zentral« ber AngeftelltenrSte legt.
Di« Zentral« ift ganz willkürlich aus den kleinsten
Gruppen der Angest^ten»rganis<rtiori<n gebildet
Worden, die als« nur eine «richt»iidende Minder»
hei« der Angestellten find Bon der Zentrale ift
wiederum «IS »zustand,«' für d» Angelegen»
heilen da kaufmännischen S der .Zen»
tralvnband der Handlungsgehilfen' bezeichnet
worden. Dieser Zentratverdand, der tm Verhält»
niS zur Gesamtheit der männliche« Handlung!»
gehilfen vor der Revalulion «ur eine winzig»/ Mit»
gliederzahl auswies, beut« jetzt dw ihm zuge,
schoben« Macht in der Weise aus. daß « die An»
gestellten der einzelnen Betriede, wen« fie vo»

ihrem aktive» und passive» Wahlrecht Gebrauch
machen wollen, zu Mingen versucht, d» Mitglied»
schaft bei ihm zu erwerbe». Es wird den, Ange»
stellten gesagt. daß nach de« bestehend«« Berord»
Minaen nur Angestellte, d» Mitglieder des Zu»
tDatverbande» sind, mähibai seien und dah sie nur

tn diesem Falk Schutz vor Uebergriffe», der Unter»
nehm« finde» könnten Diese Behauptung ift
durchaus irreführend! Feder Angestellte, gcrn,
gleich welchem BnufSverdared« er ««gehör«, hat
das Rech« zu wählen und gewähre zu werden.
Jede Beeinflussung der freien Meinungsäußerung
muß entschieden zurückgewiesen werden, d« sie
unverträglich ift mit dem Geiste der Demokratie
und der Freiherr, in deren, Namen die neu«,

Machchaber doch zu Handel« vorgebe» Wir bitte»
Sie. un» sofort zu »»machrichttgen. fall» auch auf
Sie ein Druck in der von uns geschilderte» Richtung
ausgeübt werden sollte, darmit mir i» der Lag«
sind, b« den zuständigen Stellen und in der
Oeffentlichkert gegen die unerhört« Bergewalt».
gung Einspruch zu erl>eb»n, Keinesfalls aber
wollen Sie dem Drucke nachgeben, sondern Sie
müssen da» VHnen von den Wählern anvertraute
Amt unter Protest mednlegen E» muß nach
außenhin klar und deutlich kundgnan werden, daß
die Angestellten cm dem Gedanken mahrer Frei,
he« und Demokratie unbeirrt festhalten, und daß
M nicht gewollt find, sich unterjochen zu lassen.
Haben unfeve Mitglieder diese Rückc^atseMgkeit,

dann werden solche brutalen Methoden wirkungS»
loS bleiben."

Der Kaufmännische Verein do» 1858

sagt in einer Flugschrift:
«Wenn der Zentralverband weiter behauptet,

ein ausgesprochen« Feind de» Terror? zu sein,
so entspricht dies nicht den Tatsachen, Noch immer

verlangt er als alleiniger Vertreter der kauf»
männischen Angestellten anerkannt zu werden.
Er lehnt den Abschluß von gemeinsamen
Tarisoerträgen mit den bürgerlichen Ve.iÄän»

den ab."

Jahrzehntelang haben der Kaufmännische
Verein von 18S8 u, a, geglaubt, hochmütig
auf den Zentralverband der Händlungs
gehilfen herabsehen und ihn unbeachtet lassen
zu können, weil sie sich in dsr Gnadensonne
der Geschäftsinhaber wohler fühlten al» in
der Gemeinschaft der iu unserem Zentral
verband vereinigten, vorwärts drängenden
Kollegenschaft. Stets haben fie es weit von

sich gewiesen, nack unserem Vorbild positive
Arbeit zu leisten: fie haben uns verspottet
verhöhnt — und nun. nach der Revolution,

klagen fie über »T^errorismus''. „BolscKewis
muS". weil wir ihnen nicht um den Hals
fallen, weil wir fie nicht als gleiclvvertig
nicht als wahre Vertreter der kaufmännischen
Angestellten anerkennen und beim besten
Willen gar nicht anerkennen können.

Um was handelt eS fich denn?

Nach der Novemberrevolution traten in allen

Städten, namentlich in den Großstädten, die

Angestellten zusammen, um über die neue

Lage zu beraten Ueber die Meinung der

Versammelten unterrichten uns einige Ver»

sammungsentschließungen, die nach An

sprachen der Kollegen Schmidt vom Zen
tralverband der Handlungsgehilfen Krü»

ger vom Verband der Bureauangestellten.
Aufhöuser und Geiser vom Bund der

technifch»induftriellen Beamten und Rickelt

von den Bühnenangestellten am Sonntag,
den .7 November 1918. von rund 20 «0N An»

gestellten inBerlin gefaßtwurden. Sie lauten:

l.

Dt« heute zu vielen Tausenden im ZirkuS
Busch versammelten Angestellten Grotz-BerlinS be»

grüßen die befreiend« deutsche Revolution!!

Der Sieg deS arbeitenden Volkes ift errungen!
An i«e Stelle der alten Gewalten ift in Reich.

Staat und Gemeinde bis zur Etnberuftmig ein«

Nationalversammlung die unmittelbare Regie»
rung durch die Rät« der Arbeitn und Soldaten

geitreten Die deutsche Revolution bedeutet aber

nicht nnr die Befreiung des öffentlichen Leben»
von allen Fesseln der Reaktion, sondern cmcb den

Beginn der Befreinng dn Kopf» und Handarbei»
vsr au« dem ebens«, fesselnden Bande der Wirt»

schädlichen lltserdrnikung durch den Kapits»
liSmuS.

I» diese» Befreiungskampf ist
der Platz der Angeftellten «» der
Seit« der Srb«ie«rl

Di« Angestellt«, wollen öen» Borrechte zu»
unMkrften ander« Stünde. Si« «warten aber

vo» dn BoUsregierung daß den Kopfarbeitern
dieselbe Förderung gemährt wird wie allen ardei»
tenden Schichten,

Bon der Gerechtigkeit und Billigkeit ihr«
Wünsche durchdrungen sind sie überzeugt, daß di«

BolkSregierung ihren Ruf hören wird und geloben
ihr treue, hingebungsvolle Mitarbeit cm der Siche»
rung und dem AuSdau der revolutionären Errun»

genschaften.
o.

Die TncMelWen begrüßen die Maßnahmen
dn Regierung, wonachdiefreien gewerk»
schaftlichen Organisationen der An.

gestellten die alleinigen Träger ihr«
wirtscliaftlichen Bewegung sein können und ver»

pflichten sich, die noch Unorgamsierte» diesen Ber»
banden restlos zuzuführen.

Die Verftlmmelten sehen den einzigen Weg

zur Durchsetzung ihrer berechtigten Forderungen,
insbesondere einer durchgreifenden Gehaltsreform,
in der Anwendung gewerkschaft»
licher Machtmittel.

III.

Die Ansammlung beauftragt die gewerk»
schaftlichen Angestelltenverbände. folgende dring»
lichfte Forderungen ungesäumt zur Durchsetzung
zu bringen.

l Für die Uel«rganyszeit von dn Kriegs»
zur Friedenswirtschaft:

I. Recht <rus- Wiednnnftellung dn Kriegs»
teilnehm«. 2, Arbeitsbeschaffung S. Oesfent»
lich»rechtliche Arbeitsvermittlung auf paritätischer
Grundlage. 4. Reichsyesetzlicbe Arbeitslosen»
Unterstützung, K, Schutz vor 'Gehaltskürzungen
und Massenentlaffungem.

II. Für d» kommende Friedenszeit:
l. Schutz und Ausbau des KoalitwnSrechtS

und dn persönlichen Rechte der Angeftellten.
(Verbot der Konkunengklauseln. Erfindungs»
klauseln usw.) 2. Bestrafung von geheimen Mb»
kommen der Arbeitgeber und wuchnischer ArbeitS»

vnträge. 3 Förderung und Ausbau deS gewerb»
lichen EinigungSwesenS 4. Vereinheitlichung und
Ausbau der sozialen Versicherung k> Schaffung
ein« gesetzlichen Fntnessenvertrebung, K, Sie«

benftündiger H öchftarb«it»tag Voll»

ständig? Sonntagsruhe. Siebenuhr»Ladenschiuß.
Frein Wochenhalbtag. 7. Ernennung von Han»
dels» und Betriebsinspektoren.

Sehnliche Beschlüsse find durch große
Massenversammlungen in anderen Städten

gefaßt worden. Der Beschluß von Leipzig
lautet:

»Die am 17. Dezember ISIS im Zentral»
lheatn ragende, gut besuchte öffentliche Angestell»
tenvnsammlung erhofft zuversichtlich, daß der

durch die Revolution der deutschen Arbeiterschaft
erfolgten politischen Befreiung baldigst di«

wirtschaftliche Befreiung vom Ka»

pitalismu« folgen wird In diesem Be»

freiungskampf geloben die Bersammelten in

gleicher Front mit der Lohnarbe iter»

scdaft zu kämpfen. Dementsprechend lehnen die

Angestellten Vorrechte zuungunsten andern Be»

rufsstände ad. Sie fordern vielmehr, daß den

Kopfarbeitern dieselben Rechte zugebilligt werden,
wie allen sonstigen arbeitend«« Schichten,.

Die Angestellten stellen fich dafür vollständig
in den Dienst der Revolution bei dn Sicherung
und dem Ausbau der revolutionären Errungen,
schaften.

Mit Freude begrüht die Vnsammlung die

Böaßnahmen der jetzigen Regierung wonach
nur die freien gewerkschaftlichen
Organisationen die Träger der wirtschaft»
lichen Angeftelltendewegung sein könne» und oer»

pflichtet sich, den in den letzten Wochen diesen
Verbänden zuströmenden Kolleginnen und Kol»

legen bald auch di» letzten Unorganisierten folgen
zu lassen Di» einzige Möglichkeit, die t«rech»
tigten Forderungen der Angeftellten inSbeson»
der« die Verbesserung der GeHalter, durchzusetzen,
bietet die Anwendung der gewnffchaftliche»
Kampfmittel.

Neben den bneitS zur Durchführung ge»
langenden Forderungen für die UebergangSwirt»
schaft (öffentlich.rechtliche Stellenvnmittlung auf
paritätischer Grundlage, öffentliche Stellenlosen»
fürsorge, Arbeitsbeschaffung usw.) müssen di« Ge»

werlschaften besonderen Wert legen auf:
l. Das Recht dn Kriegsteilnehmer aus

Wiedereinftellung untn der Teuerung
angemessenen Gehältern,

ö. Den Schätz vor Gehaltskürzungen,
Massenentlassungen und Maßregelungen,

S. ResWofe Durchfübrung de» Achtstuvden»
tage» für alle Angestellten

Für die kommende Friedenszeit gilt e» zu
fordern:

1. Schutz unb Susbau des AoalitionSrecht»
und de? Persönlichkeitsrechte dn Angestell»
ten (Verbot aller Konkurreng» und Er»

finderklauseln).
L. Bestrafung vo» geheimen Abkommen der

Arbeitgeber und wucherischer UrbeitSver»,
träge.
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S. Förderung und Ausbau be» gewerblichen
EinigungSamtSwesenS.

t, Vereinheitlichung und Ausbau ber sozia»
len Versicherung.

K. Schaffung einer gesetzlichen Jnteressenver»
tretung.

S. Siebenstündign HöchftarbeitStag, vollstän»
dige Sonntagsruhe, Siebenubr»Laden»

schluß. freier Wochenhalbtag.
?. Ernennung ^on Handels» und Betriebs»

inspektoren.

Die Angestellten haben durch die An»

Nahme dieser Beschlüsse dem Zentral»
Verband der Handlungsgehilfen
und den mit ihm in der «Arbeitsgemeinschaft
freier AngestMenverbcmde" vereinigten Or»

ganisationen ihrVertrauenzugewen»
det. Damit übereinstimmend haben dann

die Arbeiter» und Soldatenräte gehandelt
und lediglich diese Organisationen als be»

rusene Angestelltenvertreter anerkannt.
Dasiftder..Terrorismu«". der

„Bolschewismus", über den der Deutsch»
narioniale Handlungsgehilfenverband, der

Kaufmännische Verein von l858 und andere

Vereine beulen, die nicht mehr da»

Vertrauen dsr Angestellten be»

I i tz e n.

Die Angestellten wollen sich von den eben

genannten Vereinen, die von Geschäfts»

inhabern Geschenke nehmen, nicht mehr gegen

die Arbeiter Hetzen lassen; sie wissen jetzt, daß
sie vom Standesdünkel nicht satt werden. Die

Angestellten wollen von jenen Verbänden

Nichts mehr wissen, die dem Aufstieg der

Handlungsgehilfenschaft dauernd im Wege
gestanden haben.

Jene Vereine, die sich stets als Hemm»

schuh der Handlungsgehilsenbewegung er»

Wiesen haben, spielen sich jetzt als „Gewerk»

schaften" auf. Um zu zeigen, wie lehr sie

sich bisher allen sozialpolitischen und gewerk»
schaftlichen Fortschritten entgegengestemmt
haben und wie wenig sie daher Vertrauen

verdienen, wollen wir an einiges ihrer rühm»
losen Vergangenheit erinnern.

AIs von den gesetzgebenden Körper»

schaften das jetzige Handelsgesetzbuch vorbe»

reitet wurde, da gab Herr Georg Hiller
als Vorsitzender des Verbände» Deutscher

Handlungsgehilse» im Jahre 1895 folgendes
Gutachten ab:

.Wenn ich nun auch eins Mazimalar»
beitSzeit in keinem Gewerbe für mög»
lich halte, fo hat doch ein Vorschlag gewiß
den Beifall aller Gebilfen für fich, nämlich, dasz
in einem neuen Paragraphen die Vereinbarung
Über die Geschäftszeit vorgesehen werden soll.

Wenn selbst Leute, die vorgeben, die

Interessen dsr Gebilfen zu vertreten, fich
gegen eine gesetzliche Verkürzung der Arbeits»

geit erklärten, dann brcmcht man stch nicht zu

Wundern, wenn die Gesetzgebung nicht dar»

auf einging.
Der Vorsitzende des Verbandes Deutfcher

Handlungsgehilfen. Herr G. Hiller, er»

klärte am l9. November 1894 vor der Kom»

Mission für Arbeiterstatiftik: Für die Gehilfen
sei eine gesetzlich garairtierte freie Zeit
zum Stellesuchen
Über flüssig, da nach 3 Nhr abends Zeit
genug dafür sei. auch jeder anständige Prinzipal
die nötig? Zeit gewahren' werde.

Vor der Kommission für Arbeiterstatistik
lDerhandlungen Nr. 7. Seite !99) erklärte
im November 1894 Herr Georg Bernhard
als Vertreter des Verbandes Deutscher Hand»
lungsgehilfen:

..Div Konkurrenzklausel ift aber doch sehr
Kesentlich, denn, es wird fich doch wohl kaum

Machen lassen, derartige wichtige Abmachungen
zwischen zwei Parteien zu verbieten"

Die von den Gehilfen erhobene Förde»

rung nach einer schnellen und dilligen Recht»
iprechung fand beim Verband Deutscher
Handlungsgehilfen lange geit kein Verstand»
niS. Im Jahre l895 äußerte er nch — vergl.
da» Verbandsorgan vom 26. Spril .895 —:

»Daß «an der Frage kaufmännischer
VchiedSgericht« nähertreten kann, die «iit

«Kaufleuten «l» Richter besetzt find, da» soll ,u»

gegeben werken, wenn unS auch 5«» Bedürf»
»<S dafür «icht so dringend erscheint.'

Mittlerweile war e» unserer Agitation
gelungen, die Gesetzgebung von der Not»

wendigkeit der Errichtung kaufmännischer
Schiedsgerichte zu überzeugen. Was tat nnn

der Leipziger Verband? Er verlangte den

Anschluß der zu erwartenden Kaufmanns»
gerichte »n die Amtsgerichte. Er

sandte ab» auch am L6. Januar l9ltt an den

Reichstag eine Eingabe, in der gebeten
wurde, be» Handlungsgehilfe» kein Wahl»

recht z« gewähren, sondern die Behörden

möchten dre Wahl der Beisitzer vollziehen.
Die Eingabe lautet in ihrem diesbezüglichen
Teile:

soll der Amtsrichter unter Zuziehung von zwei
Beisitzern, je einem Prinzipal und einem Hand»
lungsgehilfen. nach Art der Schöffmgerichte tn

Strafsachen den, Rechtsstreit entscheiden

Gegen die Wahl der Beisitzer durch die

Handlungsgehilfen wandte ber Leipziger
Verband in jener Eingabe ein:

Im Falle der Wahl befürchten wir, daß die

Agitation, um den Sieg zu «Hangen, vor leeren

Versprechungen und Vorspiegelungen nicht zu»

rückschrecken würde, und daß durch wüste Partei»
politische Kämpfe da» LUte Etnoerneymen
zwischen der Prinzipalt»ä» und dem

Handlungsgehilfen st anbge st ört «der

doch vernichtet werden könnte.

Der Kaufmännische Bern» do» 1858 gab
bei den amtlichen Erhebungen der Kom»

Mission für Arbeiterstatiftik an:

daß man im allgemeinen von einer «esundheitS»
schädlichen Ausdehnung der Arbeitszeit
nicht sprechen könn«, da in Süddeutschland,
namentlich in Bayern, fast überall, in Nord»

deutschlano in den meisten Branchen die Ge»

schäftszeit. einschließlich der Pausen, 12 Stun»
den nicht überschreite.

Dieses Gutachten wurde — wie aus den

Drucksachen der Kommission für Arbeiter»

statistik. Erhebungen Nr. 5 vom Jahre .894.
hervorgeht — als Argument gegen die ge»

setzliche Verkürzung der Arbeitszeit benutzt.
Der Kaufmännische Verein von 1858 er»

klärte noch im Jahre l903 in einem Gut»

achten an das Kaiserliche Statistische Amt

(Abteilung für Arbeiterstatiftik) die gesetz»
liche Beschränkung der Arbeitszeit in

den Kontoren für undurchführ»
bar. Er sagte in seinem Gutachten:

. . . erscheint uns aber diese Regelung in

on Praxis al» vorläufig ganz undurch»
führbar, wenngleich nicht verkannt werden

soll, daß für einzelne Arten von Betrieben

und für einzelne Beschäftigungsarten eine

gesetzliche Regelung dn Arbeitszeit! möglich tie.

Alfo nicht einmal eine gesetzliche «ege»
iung der Arbeitszeit tn den Kontoren

bielt der Verein für angebrocht.
Der Kaufmännische Verein Von 1858

stimmte auf der Generalversammlung des

deutschen Verbandes kaufmännischer Vereine
— dem er damals angehörte — am 19. Juni
1895 gegen folgenden Antrag:

»Der Verband verlangt das gesetzliche Ver»

bot jeder Konkurrenzklausel."
Der Kaufmännische Verein von 1858 ist

von uns im Dezember 1918 vor die Frage
gestellt worden, ob « den natürlichen
Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit

anerkenne. Darauf antwortet er, die Frage
sei verschieden auslegbar und fährt fort:

„Wenn e» aber bedeuten soll, daß zwischen
den unsozialen Arbeitgebern «nd detZ

Angestelltenschaft «in scharfer Gegensatz be»

steht, Kann find wir einverstanden."
Daraus sehen wir, daß der Kaufmannisch«!

Verein von l858 heute noch ein Har»
monieverband ist, der er immer war. ElZ
kennt »ur einen Gegensatz zwischen un-

sozialen Arbeitgebern und den Ange»
stellten. Davon, daß jeder Geschäftsinhaber
bestrebt ist, mit möglichst wenig Händlungs»!
Unkosten auszukommen, tz. tz. möglichst!
weuig Personal bei geringer Be»

zählung in Kuger Arbeitszeit zU

beschäftigen, hat er noch immer keine Ah»
nung. Und solche Leute, denen e» an jeg»
lichem volkswirtschaftlichen Wissen fehlt, wol»

len als Gehilfenvertreter, al» ..Gewerkschaf»
ter" gelten.

Wir haben den Kaufmännischen Verein
von l858 ferner gefragt, od er künftig jed?
materielle Unterstützung direkter oder in»

direkter Art durch die Unrnnrhmer ablehnen
wolle. Darauf gibt er folgende hinterhältig«
Antwort:

«Wir hoben für unsere gewerkschaftliche
und soziawolitische Arbeit niemals Unter»

stützung materieller Art von Unternehmern

erhalten. Auch für die Zukunft lehnen wir
das natürlich ab."

Da» wiffen wir, daß ihm die Unter»

nehmer nicht für g-ewerkschaftlichs
oder sozialpolitische Zwecke Geld

geben. Aber fie wenden dem Kaufmännischen
Verein von 1858 jahrein, jahraus viele tau»

sende Mark zu, um ihn davon abzuhalten,
Gewerkschaftsarbeit zu leisten. Und der
l858er Verein hat dieses Judasgeld im Be»

trage »on vielen Tausenden bisher stets ver»

gnügt eingesteckt — und die Bestrebungen
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
bekämpft.

Ihn kann daher niemand als

Interessenvertretung der Hand»
lungsgehilfen anerkennenl

Wir müssen des Raumes halber hieti!
abbrechen, werden unsern Lesern aber ge»

legentlich noch an anderen Beispielen zeigen,
wes Geistes Kinder jene Verbände find, die

über „Bolschewismus" zetern.

Drei Fragen.
Drei Fragen hat unsere Münchner Ortsgruppe

an den Beribamd Deutscher H<m5lrrngsgehilfen auf
großen Plakaten und durch Injektion in den

Tageszeitungen gerichtet. Die Fragen lauten:

l. Ist der «. D. H. bereit, die tausend«

Prinzipale «uS seinem Verbände auSzw,

schließen?
S. ZK der V. D. H. bereit, in Zukunft vo«

Prinzipalen und Aktiengesellschaften Gele

der nicht mehr anzunehmen?
K. Ift der B. D. H. bereit, den Prinzipalen

gegenüber alle gewerkschaftliche«!
Machtmittel ,ur Erreichung unserer Förde»

rungen, anzuwenden?

Solange der Leipziger Verband diese Fragen
nicht mit einem klaren Ja beantworten kann,
bleibt der propagierte EinheitSverbanl,
nur ein Schlagwort.

Kollegen, tatzi euch nicht ineführenl De«

einzige Verband, der nur Angestellte auf»
nimmt, roar und >st der aewerkschastliche Zentral»
verband der Handlungsgehilfen,

Eine Antwort ist der Leipziger Verband bi>

beute schuldig geblieben.

WerbineueMglieder!
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Aus der Verflcherungsbranche.
Der Einigungsgedanke.

Die große Bewegung, die unser Jen»
tknlverbcmd der Handlungsgehilfen zur Ver»

befserung der wirtschaftlichen Lage der Ver»

stcherungsangestellten führt, hat bei den Mit»

gliedern des Verbandes der Deutschen Ver»

si^herungsbeamten den Gedanken erweckt, sich
mit uns zu vereinigen.

Der Verband der Deutschen Versiche.
rungsdeanltev ist erst gegründet worden, als

unser Zentralverband der Handlungsgehilfen
bereits vorhanden war und bereits eine leb»

hatte Tätigkeit hinter sick hatte. Der Ver»

band der Versicherungsbeamten ist im Jahre
190« geradezu zu dem Zwecke gegründet
worden, unseren Zentralverband der Hand»
lungsgehilfen zu bekämpfen. Der neuge»

gründete Verband oer Versicherungsbeamten
hat sich z. B. mit folgendem Schreiben an die

Direktionen der Versicherungsgesellschaften
gewendet:
Verband der deutschen VersicherungS.Beamten

Hauptverwaltung München
BeschäftSftelle: HSberlftraße 2t.

München, irn Januar ISVS.

«v

Hierdurch erlauben wir unS. Ihnen von

der arn 4. September 1SU8 erfolgten Grün»

dung des »Verbände» der deutschen Versiche»
rungs-Beamten' unter Beifügung eines

SatzunoSauszugeS ergebenst Kenntnis zu

geben.
Wir bemerken, dasz der Verband zurzeit

zirka MXZ Mitglieder umfaßt, die den bestehen»
den Sottionen Berlin, Breslau, Cöln, Franck»
furt a. M.. Hannover, Leipzig. Magdeburg.
Tcünchen, München-Madbach, Nürnberg und

Oldenburg angehören.
Wie Sie aus den Berbcmdssatzungen zu

ersehen belieben und wie von un» schon des

öfteren betont wurde, liegt eS unS abso»
lut fern, eine Kompforganisation ge»
genüber unseren Prinzipalen bilden zu wollen,

hoffen wir vielmehr, daß unsere Direktionen
und sonstigen Prinzipale an unseren Bestie»
bungen um die wohl unbestreitbar erforderliche
Hebung und Förderung unseres Standes re»

gen Anteil nehmen werden, um vvr allen Din»

gen zu verböten, daß durch die intensive
Tätigkeit der radikalen Hanoi uogS»
gehilfen»Berbänd« der s.ziale Un»

frieden auch in die Reihen der Bersicherungs»
Beamten getragen wird.

Wir wünschen deshalb, daß unseren Be»

ftrsbungen JHe ftrundlicheS Wohlwolle» Mcht
versagt bleibt und bitten Sie. demselben durch
Inanspruchnahme unserer seit dem 1. Ja»
nuar cr. eingeführten Stellenvermittlung
freundlichst Ausdruck zu geben.

Ein Exemplar unserer »Ordnung für
die Stellenvermittlung", sowie einige Exem»
plare deS Auftrags C fügen mir zur gefälligen
Bedienung, einen BewcrbungSvordruck >V zur

geneigten Kenntnisnahme bei.

Indem wir schließlich die Versicherung ab»

geben, daß eS unser ernstestes Bestreben sein
wird. Ihnen bei Bedarf nur geeignete, best»
empfohlene Bewerbungen zu unterbreiten,
empfehlen wir uns Ihnen

Mit vorzuoKchor Hochachorrng
Der c^schWSfichrende ««Sschufz

V. Liening, Ockert,
Borsitzender. Schatzmeister.
Die Satzungen des Verbandes der

Versicherungsbeamten besagten damals:
»Förderndes Mitglied, kann jede physische

oder juristische ifierso» »erde», wen»

fie zur Förderung der Verbandszwecke einen jähr»
lichen Beitrag >»« mindestens A) Mk. oder eine
eü»»«lige Zsbitin, ds» l»ndeftsnS 20» Mk. ent»

richtet."

Hier wurde «H« ganz «ff«, mef N n ter»
ftützungsgelder durch die Direk»
tionen spekuliert, «e »nnahme

dieser Gelder wurde satzungs gemäß zu»

gelassen. Bei diesem wirtschastsfriedlichen
Verhalten war es ganz klar, daß der Verband
der Deutschen Versicherungsbeamten die Zu»
stimmung aller kapitalistischen Kreise genoß.
So enthielt z. B. der „B e r l i n e r B ö r s e n-

Kurier" vom 12. Oktober 1910 einen län»

geren Reklameartike! .für den Verband der

Versicherungsbeamten, in dem es heißt:
»Wir hoffen und wünschen, daß fich der Ver»

band aller extremen Korderungen entschlagen,
dann aber auch die Unterstützung und das Wohl»
wollen der Bersicoeruli^Mrektionen erfreuen
mag."

Der Verband der Deutfchen Versiehe»
rungsbeamten behauptet schon seit Jahren,
daß er sich inzwischen gründlich gewandelt
habe. Er hat sich ja auch zu Beginn des

Krieges zur Aufnahme in die „Arbeits»
gemeinschaft freier Angestelltenverbände" ge»
wendet. Aber kurze Zeit nachdem er dort

aufgenommen wurde, erklärte er bereits

seinen Austritt. Er hat sich dann auf
die Seite des Kaufmännischen Vereins von

1858 usw. geschlagen. Ende 1918. wenige
Tage nach der Revolution, wendete er sich an
den Hauptvorstand des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen in Berlin zwecks gemein»
sanier gewerkschaftlicher Betätigung. Aber

schon nach einigen Tagen teilte er wieder

mit. daß es sich bei diesem seinem Antrage
um einen Irrtum gehandelt habe.

Nach alledem müssen wir doch sagen,
daß dieser Verband sich als besonders zuver»
lässig und konsequent nicht gezeigt hat. daß
sein Verhalten, seine Entwicklung nicht
durchaus gradlinig gsoesen ist: daß er hin und

her geschwankt hat. Man konnte ihm nicht
volles Vertrauen entgegenbringen und wird
es auch in Zukunft nicht können. Für eine

Vereinigung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen wäre natürlich Vor»

aussetzung, daß der Verband der Ver»

siclzerungsbeamten alle die wirtschaftSsried»
lichen Gedanken von ftüher in aller Form
ausdrücklich preisgibt. Außerdem ist unser
Zentralverband eine große, starke und mäch»
tige Organisation, der Versicherungsbeamten»
verband eine kleine und schwache. Es ist gar
kein Gedanke daran, daß sich der Zentralver»
band auflöst und seine Mitglieder in den

Versicherungsbeamtenverband übertreten: eS

kann nur umgekehrt in Bettacht kommen.

Dazu bedarf es. wenn man will, nicht
langen GeredeS und Geschreibes. Wer aber

nicht das Programm dcs Zentralverbandes
billigt, der möge auch nicbt zu ihm übertreten.
Die Kollegenfchaft, soweit ste heute noch
im Verband der Deutschen VersicherungS»
beamten organisiert ist, hat keine Veranlai»

sung, mit ihrem Uebertritt zum Zentralver»
band der Handlungsgehilfen zu warten. Die>

jenigen Kollegen, die mit dem Zentralver»
band der Handlungsgehilfen einverstanden
sind, können zu ihm schon jetzt übertreten,
wobei ihnen nach unserer Satzung in Unter»

stützungsangelegenheiten diejenige Zeit als

Mitgliedszeit angerechnet wird, die sie beim

Verband der Deutschen Versicherungsbeamten
oder anderen Organisationen verbracht haben.

Gehaltsbewegung iu Berlin.

Unsere Berliner Ortsgruppe Hot dem

Zentralverbemd für Privawerficherung
einen T« r i sv er t r o g s e n t w u r f
eingereicht. Bis zum Abschluß soll ein

Provisorium gezahlt werden in Höhe von

b«, 7S und 10« Rk. monatlich, je nach dem

Alb».

Die Viktoria hat dieses Provisorium
bereits Ultimo Januar ausgezahlt.

ES liegt auch eine mündliche Erklärung
des Vorfitzenden des Unternehmerverbandes,
des Freiherrn von Rasp. vor. daß der zu

schließende Tarifvertrag rückwirkend vom

1. 5kanuar 1919 gültig sein soll.
Der in Nr. 1 der „Handlungsgehilfen»

Zeiwng" veröffentlichte Vertrag über
die Entschuldungsbeihilfe ist
nunmehr auch für diejenigen Kollegen an»

erkannt worden, die bei den hiesigen Sub»
direktionen und Generalagenturen der aus«

wärtigen Gesellschaften beschäftigt sind.

Der Zu»sammenschiuß aller Kolleginnen
und Kollegen in unserm Zentralverband
wird auch in der Tarifvertragsfrage den Sieg
bringen.

Die Lohnbewegung in de» Berliner Zweig«
stellen auswärtiger Geschäfte.

Fn einer an, Montag, den S7. Januar, statt»
gehabten Versammlung der VersicherungSange»
stellten vom Gesellschaften, die außerhalb Ber»
lins ihren Sitz haben, führte unser Kollege
Schmidt aus, daß die Forderungen von den h i e»

sigen Gesellschaften anerkannt seien, jedoch die

auswärtigen Gesellschaften trotz mehr»
wöchentlicher Verhandlungen sich nicht bereit ge»
funden hätten, den gleichen Vertrag anzunehmen.
ES handelt sich in der Hauptsache um die ge»

staffelte Entschuldungszulage sowie um die Ver»

pflichtung daß bis zum 31. März keine Ange»
stellten gekündigt werden dürfen. Dr, bei der

Verschleppungstaktik der Gesellschaften endlich ein

Resultat erzwungen werden muß. werden die ge»
samten Angestellten am Mittwoch ein Ulti»
matum überreichen. Es fordert die schriftliche
Anerkennung des Vertrages bis zum kommenden

Montag mittag um IS Uhr. Andernfalls müßten
die Angeftellten alle gewerkschaftlichen Zwangs»
mittei anwenden. ES wird daher für Kiesen Mon»

tag nachmittag S Uhr. eine abermalige Bersamm»
iung einberufen, in der im Fall der Nichtannabme
deS Ultimatums der Streik.beschlossen wird. Die

Angeftellten der Subdirektion der Frankfurter All»

gemeinen VersicherungS»Gesellschaft stehen bereits

seit gestern mittag im Ausstand, Von ausmär«

tigen Gesellschaften hat bisher nur die Magdebur»
ger Feuer^Bersicherungs-Gesellschaft die Förde»
rungen angenommen. Es kommen besonders die

Versicherungsgesellschaften mit dem Sitz in Halle
an der Saale. Leipzig. Gotha, Köln a. Rb.. Aachen
und Magdeburg <Wild,eIurc0 in Frage.

«

Am Montag, den S. Februar, versammelte»
sich die Kollegen, die bei den Berliner Zweig»
stellen der auswärtigen Gesellschaften beschäftigt
sind, zur Entgegennahme des Berichts.
Kolleg? WeylaiQ berichtete über den Erfolg deS

genau eine Woche vorher beschlossenen und nun

abgelaufenen Ultimatums. Nach kurzer Debatte
murde mit allen gegen eine Stimme Kenntnis
von der mündlichen Erklärung des Zentralver»
bände» für Privatversicherung genommen, wonach
sich die Direktionen bereiterklären, die in dem
Berliner Vertrag vereinbarten Entschuloungsbe»
träge zu zahlen. Die Versammelten fordern nicht
nur die Anerkennung der Entschuldungssummen,
sondern die Uebernahme und Durchfübrung deS

ganzen Kollett>ivvertrageS, Sie beauftragen den

Zentralverband der Handlungsgehilfen, diesen
Vertrag dem Zentralverband für Privatversrche»
rung unverzüglich zur Vollziehung der Unter»

schrift zu unterbreiten.

Die Versammlung fordert weiter die AuS»

zählung der Entschuldunc^sumrne bis spätesten»
den 13. Februar 1S18.

Lebhafte BuSkinsnderfetzonßkN.
Eine Massenversammlung l»n VersicherungS»

angestellten füllte Sonntag, den 56. Januar, de»

grohen Saal des Restaurant» .Kdeingsld' bi» in

die äußersten Winkt, Einderufer »» der Bei»

band der deutschen BerficherungSbeamte». defse»
Vorsitzende, Dr. Solldrecht eine Bewegung zur
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Aufbesserung der Gehälter befürwortete und die

für die Ortsgruppe Berlin aufgestellten Förde»
rungen vortrug.

Vor dem Eintritt in die Diskusston kam eS

gu einer erregten Geschäftsordnungsdebatte über

die Frage, ob Schmidt, der Vertreter deS Zen»
tralvcrbandcS der Handlungsgehilfen, eine län»

gere Redezeit bekommen sollte als die übrigen
Diskussionsredner. Si« wurde ihm zugebilligt.

Schmidt führte dann aus, der Verband

der Versicherungsbeamten (Münchener Verband)

sei keine freie Gewerkschaft, er sei dem Hand-
lungsgehilsenverband bei früheren Bewegungen
in den Rucken gefallen. Vor einer solchen Or»

ganisation hätten die Unternehmer keinen Re¬

spekt, fie könne also keine Gehaltsbeweguug füh»
ren. Uebrigens habe der Münchener Verband

von den AngestelltenauSschüssen kein Mandat zur

Führung der Gehaltsbewegung. Der Zentral»
verband der Handlungsgehilfen habe im Einver¬

nehmen mit seinen Vertrauensleuten in den Be¬

trieben weitergehende Forderungen für die Ver-

sicherungLangeftcllten aufgestellt als der Münche¬
ner Verband. Der ZeMralderband der Hand¬
lungsgehilfen werde die Bewegung durchführen;
er ha?« ssine Forderuiigen an sämtliche Direktio¬

nen einqercncht. er werde auch Erfolg zu errin¬

gen wissen, denn hinter ihm stehe die gesamtc
Arbeiterschaft. Der Redner wurde häufig von

stürmischen Kundgebungen für und gegen feine
Ausführungen unterbrochzu.

Ein Vertreter deS Münchener Verbandes

stellte den Antrag, die Gehaltsbewegung durch
eine aus Mitgliederu beider Verbände zusammen»
gesetzte Kommission führen zu lassen. Schmidt

erklärte, der Zentrslkerdamd lehne ein Zusam¬
menarbeiten mit dem Münchener Verband ab.

Der Antrag auf Zusammenarbeiten wurde

schließlich mit sehr großer Mehrheit abgelehnt.
Der Versammlungsleiter versuchte nun. die Ver¬

sammlung zu schließen, wogegen sich starker Pro»
teft erhob.

Kollege Schmidt protestierte gegen die

Pr^rtikKn des VerftnnmlMgsleiterS, die Versamm¬
lung zu schließen, ohne über die noch vorliegenden
Resolutionen abstimmen zu lassen. Er brachte
dann die bereits zu Beginn der Diskussion ein¬

gebrachte Resolution, die dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen die Führung der Gehaltsbe»
wegung überträgt, zur Abstimmung. Sie wurde
mit öberwältigendkr Mehrheit angenommen.

Unter brausenden Hochrufen auf den Zen¬
tralverband gingen die Versammlten nunmehr
auseinander. Der Versuch des Münchener Ver»

bandes, noch in zwölfter Stunde die Führung
«n fich z« reißen, war mißlungen.

München.
Die traurigen Verhältnisse im Münchener

Versicherungsgeroerbe veranlaßten eine Aktion
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
(Sektion der Versicher^ungsangestelllen) und
des Verbandes der Deutschen Bersicherungs»
beamten (Ortsgruppe München). Die am

Dienstag, 28. Januar, stattgehabte Sitzung
der aus je 7 Mitgliedern der Arbeitnehmer
und des Arbeitgeberverbandes für das Ver»
ficherungsgewerbe in München bestehenden
Kommission zeitigte folgendes Ergebnis:

1. Die Kommission der Arbeitgeber sieht die
baldmöglichste Einführung von Mindest.
gehaltSsähen als unbedingte Notwendigkeit
an; sie übernimmt es, über die Emsührung mit
rückwirkender Kraft ab 1. Januar 1g19 am 7. Fe°
druar ISIS zu verhandeln.

S. Die Kommission der Arbeitgeber gibt die
Erklärung ab, daß sie in der Generalversamm¬
lung des SrbeitgeberverbandeS mit allem Nach¬
drink darauf hinwirken will, daß jene Arbeit»
geber, welche bislang noch keine oder unzurei»
chenide Wirtschaftsbeihilfen «.Teuerungszulage)
^"wöhrt haben, sofort spätestens bis zum 7. Fe»
um: 1919 eine einmalige keuerungSzrclage ge»

währen. Als Grundlage, über deren Höhe dienen
die Berliner Abmachungen

S. Am 7. Februar 1919. l« Uhr vormittags,
werden die beiderseitigen Kommissionen weiter

verhandeln »

Am Abend des gleichen Tages fand im

überfüllten Saale der Schwabinger Brauerei
eine öffentliche Versammlung der Angestellteu
statt, in der über die mehrstündigen VerHand»
lungen berichtet wurde. Einstimmig wurde

folgende Entschließung gefaßt:
„Die am Dienstag, den L8. Januar 1919, in

der Schwabinger Brauerei zu München anwefen°
den 3000 Angestellten aller Münchener Versiche»
rungsbetriebe beauftragen die Sektion der Ver»
stcherungsangestellten, im Zentralverband der

Handlungsgehilfen, und den Verband der Deut¬
schen Versicherungsbeamten, E. V., Ortsgruppen
München, in vorbehaltllosem Zusammenwirken
bei den, Verbandlungen mit deu Arbeitgebern
über die von den Arbeitnehmern aufgestellten
Mindestforderungen notwendigenfalls von allen
einer Gewerkschaft zur Verfügung stehenden
Mitteln Gebrauch zu machen."

»

Die am Mittwoch, den 39. Januar, im
Gewerkschaftshause tagende Versammlung
der Sektion der Versicherungsangestellten im
Zentralverband der Handlungsgehilfen be.
faßte sich mit der Notlage der Auß en»

beamten. Der Referent und zahlreiche
Diskussionsredner schilderten in erschüttern»
dsn, beredten Worten das Elend dieser An»
gestelltentategorie, namentlich in der Lebens»
versicherungsbranche. Den aus dem Felde
zurückgekehrten Kriegsteilnehmern werden
als verheirateten Männern mit Kindern viel»
fach nur die Frisdensbeträg« in Höhe von
125 bis 15« Mk. zugestanden, trotzdem die
Gesellschaften auch während des Krieges sehr
günstige Abschlüsse erzielten. Man läßt viel»
fach auch nicht reisen aus Angst vor der mög»
licherweise kommenden Verstaatlichung des
Versicherungsgewerbes. Jn denjenigen Krei»
sen, in denen der Außenbeamte früher Haupt»
sächlich Geschäfte machte, herrscht heute herz»
lich wenig Neigung zum Abschluß von Ver¬
sicherungen. Wer heute gute Leistungen
aufweisen wolle, muß sich in kapitalkräftigen
Kreisen bewegen. Um hier Zutritt zu er»

halten, bildet neben anderen Eigenschaften
der anständige Anzug gewissermaßen das
Betriebskapital des Außenbeamten. Die vor
dem Kriege angeknüpften Fäden find zsr»
rissen: es kostet Mühe, neue Verbindungen
zu schaffen. Der Außenbeamte ist 5em
Publikum gegenüber der eigentliche Re»
präsentant der Gesellschaft, von seinem Auf»
treten hängt das Urteil des Publikums über
die von ihm vertretene Gesellschaft und über
den Verfirheiungsbeamtenstand überhaupt
ab. Gerade sie, die die Träger und Bienen
des ganzen Verficherungsgeschästs sind und
die Anträge erst hereinbringen müssen, die
dafür sorgen, daß das Räderwerk im Gange
bleibt, die die hohen Gewinne erzielen, bilden
die Stiefkinder unter den Bersicherungs»
angestellten. Auf die Auhenbeamten trifft
das Sprichwort zu: „Das Pferd, das den
Hafer verdient, bekommt ihn nicht." Die
Gesundheit wird durch die schlechte Bezahlung
untergraben, von der nichtachtenden Behano»
lung zu schweigen. Es gibt in München Ge»
sellschaften, die jede Woche am Kaufmanns»
gericht wegen Nichterfüllung ihrer Verträge
mit Außenbeamten verklagt werden. Ein
Diskussionsredner schilderte das sogenannte
Viktoria»System beim Oesterreichischen
Phön: r. Man stellt eine ganze Reihe von

Herren ohne Rücksicht auf Eignung ein. Man
läßt sie arbeiten, um nach einiger Zeit, wenn

die akauisitorische Bearbeitung der Bekannten»
kreise erfolgt ist, die Entlassung vorzunehmen.

Die glänzendeil Einnahmen mancher Versiche»
rungsgesellschaften, die Riesengehälter und
Tantiemen ihrer Direktoren und Aufsichts»
röte sprechen Bände. Das mindeste, was für
Außenbeamte gefordert werden muß, seien
ein Miudestspesensatz von 15 Mk. täglich,
Eisenbahnsahrkosten L. Klasse, Erhöhung der

Provisionssätze. Teuerungszulage, vensions»
kassenrechtliche Gleichstellung mit Innen»
beamten. Einstimmig wurde folgende Ent»

schließung angenommen:
.Die am L9. Januar 1919 im Gewerkschafts»

Hause versammelten Aufzenbeamten beauftragen
die Sektion der Bersicherungsangestellten, im

Zentralverband der Handlungsgehilfen, bei den
kommenden Verhandlungen, mit dem Arbeitgeber»
vcrband auch ihre Interessen energisch zu ver»

treten. Sie ersuchen ferner die Organisationen
der Kriegsteilnehmer, den Zentralverband der

Handlungsgchilfen in seinen Bestrebungen nach
Verbesserung besonders der Lage der aus dem
Militärdienst zurückgekehrten Außenbeamten
nachdrücklichst zu uitterstützen."

Die den nächsten Punkt der Tagesord»
nung bildenden Vorgänge bei der Süd»
deutschen Rückversichert. ngs>
Aktien'Gesellschaft wurden bereits
in Nr. 3, 1919, der „Handlungsgehilfen»
Zeitung" geschildert. Die Verhandlungen
sind noch nicht abgeschlossen, weil die Gesell»
scl>aft auf dem Standpunkt steht, daß es ihr
unmöglich sei, die Kriegsteilnehmer wieder»
einzustellen. Gegenüber einer in der ..Müu»
chener Post" erschienenen „Berichtigung" der
Gesellschaft bezeichnete ein gekündigter Be»
amter verschiedene ihrer neuerlichen Behaup»
tungen direkt als unwahr und stellt fest, daß
eine Rückzahlung der abgezogenen Reichs»
Unterstützung an den Wohlfahrtsausschuß
nicht erfolgt ist, und er. der Beamte, in seiner
dem Direktor Kommerzienrat Dr. Schulz be»
kannten Eigenschaft als Vorstandsmitglied
des Verfickierungsbeamtenvereins München
seinerzeit fast nie Gehaltszulagen erhalten
habe. Jn seinem Schlußwort wies Kollege
Bechert ^aus die gesetzliche Regelung der
Wiedereinstellung von Kriegsteilnehmern
hin. Wir seien auf dem Wege, eine Eini»
gung beider Verbände herbeizuführen und
damit eine Einigungsgewerkschaft zu schassen.
Der starke Zulauf zur gewerksct>aftlichen Or»
ganisation beweise, daß auch die. Versiche»
rungsangestellten die Scbeuklappen abgelegt
hätten.

Düsseldorf.
Die Sektion der Versicherungsangestcllten im

Zentralverband der Handlungsgehilfen hielt am

4. Februar ihre Sektionsversammlnng ab. Kol»

lege Wolff gab einen kurzen Bericht über den
Stand der Bewegung in Düsseldorf. Folgende
Firmen haben die Entschuldnngssumme nach dem
Berliner Abkommen für Düsseldorf bewilligt:
Viktoria, Deutsche Rückversicherung A.»G.,
Deutsche L^bensversicherungs-Bank, Frei« Bre»

men°Hannoversche Versichern ngs-Bank, L. W.

Kretschmar. Mit der Düsseldorfer Allgemeinen
Versicherung, der Magdeburger Feuerversiche»
rungsgesellschaft und der Schles. Feuerversiche»
rung schwcbca noch Verhandlungen.

Die Sektion hat annähernd 300 Mitglieder.
Folgende Nefolution wuröe einstimmig angc»
nommen:

„Die am 4. Februar auf Veranlassung deS

Zentralverbandes der Handlungsgehilfensektion
der Versicherungsangestellten einberufene, zahl»
reich besuchte Versammlung der Versicherung?»
angestellten Düsseldorfs ersucht den Hauptvor»
stand deS Zentralverbandes, baloigst eine Reichs»
konferenz der Versicherungsbeamten einzu¬
berufen, sowie um Herausgabe einer besoirderen
Beilage für die Versicherungsangestellten zur

^Handlungsgehilfen-Zeitung". Es wird um so¬
fortige Mitteilung gebeten, welche GehaltSforde»
rungen der Hauptvorstand dem Berein für Privat»
Versicherung gestellt hat."
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Ms dem BrauereZgewerbe.
Am 28. Noveinber 1918 fand in den

Musilerfälsn zu Berlin eine öffentliche Ver.

sammlung aller Brauereiangestellten statt, die

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und dem Verein der Braucreibenmten Ber-

lins einberufen war. Jn dieser wurde be»

schlössen, die Verschnielzung beider Orgaui-
sationen in die Wege zu leiten uud gemein«
Zaine Forderungen an die Betriebsinhabsr

aus Zahlung einer Entschuldungssumme, Re»

gelung der Wiedereiustellung von Kriegsteil,
nehmsrn und Entlussungsfragen zu stellen.
Die von 800 Personen besuchte Versammlung
beschloß einstiminig, dem Zentralver»
band der Handlungsgehilfen da«

Mandat zur Verhandlung mit den Unter»

nehinern zu erteilen. Gleichzeitig wurde eine

Tariftonimission eingesetzt. Die formulierten

Forderungen wurden in einer zwischen Weih»
naäuen uud Neujahr abgshaltensn Versamm¬

lung allen Angestellten uiüerbreitet und mit
"

einigen Aenderungen beschlossen. Am 6. Ja¬
nuar 1öl9 übermittelte der Zentralverband
seinerseits dem Verband der Braue»

reisn Berlins die Forderungen.

Es wurde dabei verlangt, daß alle Kriegs¬

teilnehmer, die am 1. Auguft 1914 bei den Ber¬

liner Brauereien in Stellung waren, wieder ein°

zustellen sind. Ebenso sollen Entlassungen von

Personen, vor dem St. März 1919 unzulässig fein.

Die zu zahlenden Entschuldungssummen

sollten betragen: s) für verheiratete Personen

mii eigenem Haushalt oder solch?, die Familien»
cmgelsörige überwiegend unterstützen; b) für un»

verheiratete Personen!!

1. die im Jahre 1914 oder früher angestellt wur»

den. zn s) 10öü Ml., zu d) 750 Mk.;

L. die im Jnhre 1915 angestellt wurden, zu

a) S0« Mk.. zu K) 4«) Mk.;
8. die im Jahre 1916 angestellt wurden, zu

.s) 87S Mk.. zu d) 3«0 Mk.;
4. die im Jahre 1917 angestellt wurden, zu

») M) Mk., zu b) 20« Mk.z
t>. die im Jahre 191L angestellt wurden, zu

g.) 17b M!.. zu d) 100 Mk.

Angestellte, vie am 1. Januar 1919 das

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen
Ll) Proz. der Sätze erhuben. Wieder einzu¬
stellende Kriegsteilnehmer haben ebenfalls An¬

spruch auf diese Summen. Die vorgenann¬

ten Sätze stehen denjenigen Angestellten zu, die

seit der angeführten Zeit bei der jetzigen
Firma tätig sind. Als ununterbrochene Dienst¬

zeit ist auch die Zeit zu betrachten, die bei einer

Brauerei abgeleistet if5 «n dcr der jetzige oder

frühere Arbeitgeber interessiert ist. Kriegsdienst»
zeit gilt als ArbeitszM.

Die Arbeitszeit soll betragen an den Wochen¬

tagen auch untcr Berücksichtigung des Nbsnö-

dienftes 7 Stunden bci durchgehender Arbeits¬

zeit, oder 7Z4 Stunden, wovon Stunde als

Pause zu gewähren ift. Sonn» und Feiertags»
dienst wird aufgehoben.

Ueberstunden stnd nur mit Zustimmung des

UngesteWenuuSschusseS zulässig und werde., mit

1,6« Mk. pro hawe Stunde bezahlt. Der Ange-
steUtermueschuK regclt im Einvernehmen mit der

Betriebsleitung alle Fragen, die das Arbeits-

Verhältnis betreffen (Entlassungen, Kündigungen,
Arbeitszeit. Urlaub. Entlohnung usw.). Ueber
alle MafMahmen nach diefer Richtung muß eine

Verständigung herbeigeführt werden.

Auf Grund dieser Forderungen erhielten
wir vonl Verein der Brauereien zum Diens»
tag, den 14. Januar, eine Einladung zu
einer gemeinsam mit den Vertretern des „Ge.
werlschajtsbundes kaufmännischer Angestell»

tenverbönde" stattfindenden VerHand-
lung. Am 13. Januar wurde dem Verein

der Brauereien mitgeteilt, das; wir es gründ»
sätzlich ablehnen müssen, gemeinsam niit dem

„Gewerkschaftsbund" in Verhandlungen über

die Regelung der Lohnsrage mit den Arbeit¬

gebern einzutreten. Wir wissen daraus hin,

dasz Dreiviertel aller Angestellten der Braue»

reisn in unserer Orgnnisntion zuwinnien»

geschlossen sind und wir das Mandat von

allen Angestellten und Angestellteuausschüsien
haben, all e i n die Verbandlungen zu führen.

Jn der Sitzung vom 24. Januar be»

zeichneten wir die Organisationen des „Ge»

Werkschaftsbundes" als wirtschastssriedlichs
und wiesen nach, daß wir von allen An-

gestellteunusschiisse,'. den Auftrag hotten,
allein zu verhandeln. Dabei beriefen wir

uns auf dns Gessy vom 23. Dezember 1918

(s 13, letzter Absatz). An der Debatte be-

tsiligte sich Herr Thiel vom Deutschnatio»
nalen Handlungsgehilfenverband. Nach
längerer Diskussion zogen sich die Arbeitgeber
zurück und erklärten uns dann ihren Be¬

schluß, wonach sie von ihrer Stellung, nur

mit allen Angestelltenverbändeu gemein»
sam zu verhandeln, nicht abgehen können.

Der> Vertreter des Zentral»
Verbundes der Handlungs¬
gehilfen erklärte darauf, daß
damit die Verhandlungen als

gescheitert anzusehen seien und

unsere Organisation daraus die

K o n s e c> u e n z e n z i e h e n wü r d e. Be»

vor wir nussinandergingen. wurde plötzlich

von den Arbeitgebern der Vorschlag gemacht,
in dicscr Streitfrage das Kaufmannsgericht
als Enngungsamt anzurufen, um den drohen»

den Streik zu vermeiden. Der Vertreter des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen be»

hielt sich die Antwort darauf vor. Es wurde

am 27. Januar diesem Vorschlag zugestimmt,
und zwar sollten vom Einiaunasamt zwei

Fragen entschieden werden: ^

1. Jst der Zentralverband der Hand»

lungsgehilssn allein verhnndlungsfähig?
2. Besteht der „Gewerkschaftsbund kauftnän»

nischer Angestelltenverbände" aus wirtscllüsts»

ftiedlichen Organisationen?

Dic Verhandlungen vorm EiuigungSamt
begannen um 1. Februar. Nach vierstündigen
Verhandlungen wurde folgendes Zwischen»
urteil gefällt: Da die Verhandlungen er»

geben, daß die nm 23. Januar vom Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverband ein»

berufene Versammlung nicht zu dem Zwecks
der Beschlußfassung und Mnndatserteilung
einberufen war, kann das Einigungsamt uicht
als zweifelsfrei festgestellt erkennen, daß nuch
die nicht bsi ihm organisierten Angestellten
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
das alleinige Mandat zur Führung der Ta»

risverhandlnng mit dem Verband der Braue»

reien gegeben haben. Gleichzeitig wurde für

den 3. Februar die Weilerverhaudlung an»

gesetzt, in der zwei Fragen entschieden werden

sollen:

1. Jst der „Gewerkschaftsbund kaufmön»

nischer Angestelltenverbände" vorhanden?

2. Ob die einzelnen Verbände Wirtschafts»

friedlich sind?

Im Lause der Verhandlungen wurde vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen unter

Vorlegung der Statuten der einzelnen Ver»

bände des Gewerkschaftsbundes sowie be»

gründete? Gerichtsurteile. Flugschriften. Ver»

bandstagsprotokollen der Nachweis erbracht.

daß es sich tatsächlich um sogenannte Wirt»

schaftsfriedlichs, also gelbe Organisationen
handelt. Denn erstens haben einzelne Ver»
bände Zeantausen.de von Arbeitgebern als

Mitglisdsr in ihren Neiden. Es wird da»

dnrch eine direkte finanzielle Unterstützung
durch dis Arbeitgeber bewiesen. Zweitens
legte der Zentralverband der Handlungsge»
Hilfen ein umfangreiches Material vor. uus

dem der Beweis erbracht werden konnte, dnß
z. B, dsr Kaufmännische Verein von 1858

unmhnfts Beträge von vielen Firmen cmge»

nommsn hat. Er erbot sich, die Firmen und

Bströge zu verlesen. Die Arbsitgeberver»
lreter des Einigurigsamtes verzichteten dar»

auf mit dsr Bemerkung, daß sie davon unter»

richtet seien. Ferner haben alle diese Orgnni»
sationen bis aus den heutigen Tag nichl nur

grundsätzlich die Anwendung freigewerksclxnt»
licher Kampfmittel (Streik) abgelehnt, son»
dern auch in der Praxis sich nicht
in dieser Richtung betätigt. Nach»
dem sich das Einigungsamt zu einer längeren

Beratung zurückgezogen hatte, wurden den

erschienenen Zeugen (es waren von allen Ver»

bänden zwei bis drei Vertreter als Zeugen

geladen) folgende drei Fragen vorgelegt:
1. Haben Sie Arbeitgeber als Mitglie»

der in Ihren Reihen? 2. Bekommen Sie von

Arbeitgebern mittelbar oder unmittelbar

Unterstützungen? 3. Haben Sie Einrichtn«»

gen auf Streik» oder Genlaßregeltenuuter»

stützung?
HerrThielvomDeutschnatio»

nalen Handlungsgehilfenver»
band, der erste Zeuge, mimt Ent»

rüstung und lehnte die Beant»

wortung der Fragen merkwürdi»

gerweise ab. Dem mutigen
Streiter war das Schwert ent»

fallen. Ei. warum wollte man denn diese
Fragen nicht beantworten? Wsnn man eine

reine Weste anhat, so kann man sich doch da»

mit auf der Straße und im Salon sehen
lassen. Die Vertreter des „Gewerkschafts»
bundes" als Zeugen erklärten sich nut Herrn
Thiel solidarisch und suhlten sich berechtigt,
als Zeugen (!) die Unbefaugeuheit
des Gerichts anzuzweifeln. Man

verlangte, daß Vertreter des „Gewerkschafts,
bundes"' als Beisitzer in das Gericht entsandt
werden. Noch viel bezeichnender ist aber, daß
die Arbeitgebervertreter wie mit Händen und

Füßen um sich schlugen und Plötzlich auch die

Unbefangenheit des Gerichts versuchten in

Zweifel zu setzen. Der Vertreter des Zen»
tralverbcmdes der Handlungsgehilfen machte
dabei die Feststelluug, daß es ja der Wunsch
der Arbeitgeber gewesen sei, vom Einigungs»
amt festgestellt zu wissen, ob -der „Gewerk»
schaftsbund" aus wirtschaftsfriedlichen Or»

ganisntwnen besteht, was ja bereits seit lau»

ger Zeit zweifelsfrei feststeht. Der Zentral»
verband der Handlungsgehilfen bedarf einer

solchen gerichtlichen Entscheidung nicht. Das

EinigurisMnit zog sich zur Beratung zurück
und machte nunmehr den Vorschlag, daß alle

Angestellten aller Brauereien Groß-Berlins
zu einer amtlichen Abstimmung am 8. Fe»
brunr in der Zeit von 4—7 Uhr beim Kaus»

mannsgcricht erscheinen sollen. Die Leitung
hat der Magistratsrat Schulz, die Abstim»
mung selbst ist geheim und wird durch
Stinimzettel erfolgen. Die Angestellten, die

dem Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen
als Unterhändler ihrer Forderungen wün»

schen, stimmen mit j a.
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Die Bewegung in Hamburg.
Die Angestellten Hamburgs

im Kampfe.
Eine öffentliche Versammlung hatte die

ArbeitSgemeinicl)uft freier Angeftelltenver»
bände der industriellen und baugewerblichen
Betriebe Groß»Hamburgs nach dem Gewerk»

schaftshous einberufen. Infolge außerordent»
lichen Zustroms muhte die Versammlung im

großen Saale abgebalten werden, der bis auf
den letzten Platz, auch auf öen Galerien, ge»

füllt war. Ein erfreuliches Zeichen für das

wachsende Interesse der Angestelltenschaft an

den brennenden Tagesfragen. Zum ersten

Punkt der Tagesordnung: „Die Unter»

nebmer und unsere Forderun»
gen", sprach Flügger. Nachdem er zu»

nächst ein Bild der allgemeinen wirtschaft»
lichen Verhältnisse entworfen und die bis»

herigen Forderungen der Verbände beleuchtet

hatte, führte er etwa folgendes aus: Es ift
schon durch Reichsgesetz festgelegt, daß die

Angestellten und Organisationen Las Recht

zur Mitarbeit in den Betrieben haben. Es

mußte unsere Aufgabe sein, eine Kündigungs»
und Entlassungssperre zu verlangen. Wir

forderten den siebenftündigen Arbeitstag und

eine besondere Bezahlung der Ueberstunden.
die im allgemeinen ausfallen sollen. Eine

wirtschaftliche Beihilfe hielten wir bei unseren
Forderungen für dringend nötig. Diese
Wirtschastsbeihilfe sollte sich an Dienstalter,
Gehaltshöbe usw. halten und war keineswegs
zu hoch bemessen. Wir haben als Wege für
die Ueberreichung der Forderungen zwei
Bahnen eingeschlagen: erstens durch die An»

gestelltenausschüsse der einzelnen Betriebe

und zweitens durch die Arbeitsgemeinschaft
aller Angestelltenverbände. Wir haben eine

ablehnende Antwort der verschiedenen Ar»

beitgeberverbände erhalten, in denen ins»

besondere darauf hingewiesen wurde, daß die

Angelegenheit zentral geregelt werden müsse.
Späterhin wurde uns schriftlich mitgeteilt,
daß die Arbeitgeberverbände erst Klarheit
darüber haben müßten, daß auch tatsächlich
nlle Angestelltenverbände gemeinsam diese
Forderungen aufgestellt hätten, ehe zu Ver»

Handlungen geschritten werden könne. End»

lich wurde uns vom Arbeitgeberverband mit»

geteilt, daß die Sätze „aus Rücksicht wirtschaft»
licher Natur schlechthin undiskutabel seien".
Das Hamburger A rbeitgebertum hat nichts
vergessen und nichts zugelernt. Diefer stör»
rische Wille des Unternehmertums muß be»

seitigl. die ölte hamburgische „Gemütlichkeit"
in Lohn» und Arbeitsforderungen gebrochen
werden. (Lebhafter Beifall.)

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:
„Die Mittel zur Durchführung
unserer Forderungen", spricht
Ehrenteit: Auch nach der Revolution
ist der alte Herrenstandpunkt der Unter»

nehmer derselbe geblieben. Der unsoziale
Geist des Unternehmertums hat stch in keiner

Weise der neuen Zeit angepaßt. Es ist nicht
nur unsozialer Geist, sondern die alte Taktik
der Verschiebung, die eingeschlagen wird.
Die alte Taktik machcn wir nicht mehr mit.
Wenn Angestellte fordern, werden sie anders

behandelt als gewerkschaftlich organisierte
Arbeiter. Es ist zum Teil unsere eigene
Schuld, daß man uns heute von Arbeitgeber»
seite schroff abweist. Wir haben in Friedens»
zeiten mit Bittschriften usw. nichts erreicht,
weil wir innere Schwächen in der An»

gestelltenbewegung hatten. Man hält noch
heute unsere Forderungen nicht für ernst.
Heute ist in den Köpfen der Angestellte» eine

Revolution vor fich gegangen. Wir haben
nicht mehr zu bitten, wir haben zu for»
dern. Es ist notwendig, daß die Ange»
stellten ohne Unterschied des Geschlechts sich
organisieren. Letzten Endes muß der Streik

erklärt werden. Wir dürfen nicht nur reden,

wir müssen handelnI (Sehr richtig!) Die

Gewerkschaften werden unsere berechtigten
Forderungen solidarisch unterstützen. Der Ar»

beiigeberverband lehnt Verhandlungen ab.

Was jetzt? Soll es so bleiben? Wollen wir

uns zufrieden geben? Wir müssen em Ulti»

matum stellen. Nachdem in fo verletzender

Form uns entgegengetreten ist. haben wir

keine Ursache zu zögern. Wir können unS

an den Arbeiter» und Soldatenrat wenden

und um Verhandlungen vor der Sozial»
politischen Abteilung des A.» u. S.»Rates er»

suchen. Bei dem sozialen Geist, der heute aus

dem Rathause herrscht, ist aus diese Weise
Erfolg zu erwarten. Nur mit der Organi»
sation kann unS geholfen werden. (Lebhafter
Beifall.)

Nach einer eingehenden Diskussion, in

der vor allen Dingen daraus hingemiesen
wurde, daß die Forderungen nur durchgesetzt
werden könnten, wenn die Angeftellten sich

einmütig den freien Berufsorganisationen
anschließen würden, wurde folgende Ent»

sch ließung von den zirka 3UA) Versammelten

einstimmig angenommen:

„Die <nn 28. Januar irn Gerr«rkschaftShause
versammelten kaufmannische» und technischen
Angeftellten der industriellen und baugemerb»
lichen Betriebe von Hamburg»AUono haben mit

Entrüstung davon Kenntnis genommen, dasz die

im Arbeitgeberverband Hamburg»Ältona organi»
sierten Firmen, die Berbandlungen mit dem frei»

gewerkschaftlichen Organisationen der Angestell»
ten über ihre anfangs dieses Monats eingereich»
ten Forderungen abgelehnt haben. Sie können

die dafür angegebenen formalen, und sachlichen
Gründe nicht als stichbaltig anerkennen, erblicken

darin vielmehr nur den Ausfluß des unsozialen
Geistes eines befonders rückständigen Arbeit»

gebertums, das auch jetzt noch nichts auS den

politischen Umwälzungen in Deutschland zu»

gelernt hat. Sie beauftragen die Arbeitsgemein»
schaft freier Angestelltenverbände, nunmehr den

A^. u. S.>Nat in Hamburg als EinigungSinftanz
anzurufen, und geloben ihrerseits, mit allen

Kräften die freigewerkschaftlichen Verbände durch

restlose Organisierung aller Angeftellten für ihre
Arbeit zu stärken."

Waren» und Kaufhäuser in Hamburg.
Eine am 23. Januar 1919 im großen

Saale des Gewerkschaftshauses zu Hamburg
tagende öffentliche Versammlung aller in

den Waren». Kaufhäusern. KonfettionS».

Putzgeschäften usw. beschäftigten Angestellten
erklärte, nach wie vor in dem Zentralver»
band der Handlungsgehilfen die einzige be»

rufene Interessenvertretung der kaufmänni»
schen Angestellten Hamburgs zu erblicken.

Sie beschloß ferner: „Die Versammlung
begrüßt, daß durch Vereinbarungen zwischen
dem Arbeitgeberverband für den gesamten
Einzelhandel mit Tertilwaren für Hamburg.
Altona, Wandsbek und Umgegend mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen, Be»

zirk Hamburg, ein Tarifvertrag geschaffen
werden soll, durch den die Gehalts» und Ar»

beitsverhältnisse der in Frage kommenden

kausmännischen Angestellten tariflich geregelt
werden. Im gegenseitigen Interesse gibt
aber die Versammlung der Meinung AuS»

druck, daß die bisherigen Verhandlungen
nicht im wünschenswerten Tempo geführt
worden sind. Sie ersucht den Zentralver»
band der Handlungsgehilfe», den Arbeit»

geberverband darauf cmfmerksam zu machen,
daß die kaufmännischen Angestellten der

Waren» und Kaufhäuser usw. erwarten, daß
der Tarifvertrag bis Mitte Februar ge»

tätigt ist.
Die Versammlung steht auf dem Stand»

Punkt, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse
eine Forderung nach einer Wirtfchaftsbei»
Hilfe für die kaufmännischen Angestellten
dringend notwendig machen, zumal während
deS Krieges die Angestellten nicht in der

Lage gewesen sind, fich den Zeitverhältnissen
angepaßte Gehaltszulagen zu erringen. Der

Zentralverband der Handlungsgehilsen wird

daher beauftragt, an die Arbeitgeber das Er»

suchen zu richten, den kaufmännischen An."

gestellten eine einmalige Wirtschaftsbeihilfe
für alle Angestellte ohne Unterschied des G««

schlechts wie folgt zu bewilligen:

»> Verheiratete:

Den im Jahre 1914 oder früher eingetretene»
Personen S«0 Mk.

Den im Jahre ISIS eingetretenen Person«
4«, Ml.

Den im Jahre ISIS eingetretenen Person«
30N Mk.

De» i» Jahre 1917 eingetreten« Person«
L5» Mk.

Den im Jabre ISIS vor dem 1. September ein»

«etretene» Personen 20« Mk.

Den nach dem t. September 1918 bis zum Henri«
gen Tage eingetretenen Personen ISO Mk.

dj Leoige:
Den im Jahre 1914 oder früher eingetreten«

Personen 400 Mk.

Den im Jahre ISIS eingetretenen Person«
A» MI.

Den im Jahre ISIS eingetretenen Personen
LSV Mk.

Den im Jahre 191? eingetreten« Personen
A» Mk.

Den im Jahre 1918 vor dem 1. Septernber ein,

getretenen Personen, IStl Mk.

Den nach dem 1. September 191? bi» zum heutt«
gen Tage eingetretenen Personen IM MZ.

Die Versammlung gibt der Meinung
Ausdruck, daß. waS den führenden Berliner

Waren» und Kaufhäusern usw. möglich ge»

Wesen ist, für die Hamburger Geschäfte nicht
unmöglich sein kann, zumal nachweisbar d«

führenden Hamburger Geschäfte der in

Frage kommender, Branchen während deS

Krieges horrende Gewinne gemacht haben,
ohne daß dos Einkommen der Angestellte«
entspreckiend war.

Dem Zentralverband der HandlungS»
gehilsen wird Auftrag erteilt, diese Korde«
rung nachdrücklichst zu vertreten."

Rudolf Karstadt, Hamburg.
Die Angestellten der Firma Rudolf Kar«

stadt. die fast vollzählig beim Zentralverband
der Handlungsgehilfen, der fteigewerkjchaft»
lichen Organisation der kaufmännischen An»

gestellten, organisiert sind, waren mit der

Geschäftsleitung der Firma Rudolf Karstadt
in Differeiizen geraten, die dazu führten, daß
am Montag, den 29. Januar, in einer Be»

ttiebsversammlung der Angestellten beschlossen
worden war. der Firma ein Ultimatum zu

unterbreiten, nach welchem sofort alle Kündi»

gungen von kaufmännischen Angestellten
zurückzunehmen sind, den bereits im Dezem¬
ber Entlassenen, auch kaufmännischen Aus»

Hilfen, der vereinbarte Lohnaufschlag nach»
träglich zu zahlen sei, die Firma die im Iah«
1914 gekürzten Gehälter zurückzuzahle« hab«
und daß dem Angestelltenausschuß ein Mit»

bestimmnngsrecht bei den Kündigungen unH
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Entlassungen einzuräumen sei. Dieses Ulti»

warum war bis Mittwoch, den L2. Januar.
Mittags lS Uhr. befristet. Bereitb um ll Uhr
war folgende Vereinbarung zustande ge»

kommen: Erklärung:
Die Firma Rudolph Karstadt, hier, vertreten

durch den Jnbader Herr» Rudolph Karstadt.
Ilmrpttichtet sich, sowohl dem Arbeitgeberverband
deS gesamten Einzelhandel« mit keztilwaren
«genüber, sowie gegenüber t«in Zeniralverband
der Handlungsgehilfen and dem Perfonalau«»
schuß der Firma gegenüber folgende Abmachung
Nlnezuyctlten:

t. Die Firma Rudolph Aarstadt nirnmu so»
fort alle Kündigungen von kaufmännischen Sn»

gestellten zurück, die sie auf den Ll. Januar 1919

«lSgesprochen hat.
S. Dte Firma zahlt ferner allen taufmänni»

schen Angeftellten «^schließlich der irn Dezember
1918 entlassenen sofort den vereinbarten Lohn»
Zuschlag auS; di^se, Bestimmung gilt auch tn be»

zug auf diejenigen kaufmännischen Angeftellten,
die rrn Dezember 1918 aushilfsweise ein»

gestellt worden sind.
8. Die Firma hat allen kaufmännischen

Angeftellten, foweit ste gegenwärtig
»och bei der Firma beschäftigt sind,
das Gehalt nachzuzahlen, das Kr. Jahre 1914

gekürzt worden ist.
4. Die Firma hat in Zukunft bei allen

Kündigungen und Entlassungen von kaufmänni»

schen, Angeftellten den Personalausschuß vor der

Kündigung bzw. Entlassung zu hören. Wird eine

Einigung richt erzielt, entscheidet ein SchiedS»
gerutu des Art«itaeberverbandeS für den ge»
samten Einzelhandel mit Textilwaren und deS
ZemralverbandeS der Handlungsgehilfen. Be»

züglich der Zusammensetzung deS Schiedsgerichts
Nnd tne zwischen beiden, Verbänden getroffenen
Awnachungeni maßgeblich.

Die Abmachungen sind von der Firma Kav>
ttcröt soforl! gu erfüllen.

Nicht berührt «erden hiervon die späteren
tariflichen Abmachungen zwischen dem Zentral»
verband der Handlungsgehilfen und dem Arbeit»

geberverband deS gesamten Einzelhandels mit
Textilwaren. lUnterschriften.)

Gesetze und Verordnungen.
Wiederelnstettung der Kriegs»

ieilnehmer.
Verordnung über die SAmftellung, Entlassung und

Entlohnung der Angestellt«, während der Zeit
ber wirtschaftlichen Demobilmachung bom

L4. Januar 1S19,

«1.
Vngefteklt« im Sinn« nach»

stehender Borschriften find die nach dem

Verficherungsgefetz für Angestellt« «rsicherung».
Pflichtigen Personen mit Einschlusz der aus Grund

des j 11 oder des § t4 Nummer ^i, S desselben
Gesetzes «cm ber VersicherengSpfl'cht Befreiten
somie diejenigen, die verrsicherungHpflichtig sein
Würden, wenn nicht chr Jahresarbeitsverdienft
fünftausend Mark nder ihr Aller ooS sectHigfte
Lebensjahr irderftiege. Als Angestellte gelten
auch Burecruangestellte, ine im H«upeberuf «it

niederen oder lediglich mechanischen Dienftleistun»
»jen beschäftigt werden, ferner Lehrlinge, die sich
en «ner geregelten BuStiÄduny zu einer der vor»

genannten Beschäftigungen befinden.

52.
Betriebsunternehmer und Burenuinhaber

einschließlich der Wrperledaften des öffentlichen
Recht» find vorbehaltlich d«S j 0 dieser Berord»

«ung verpflichtet, diejenige« Krieg»»
ieilnehmer und reichedeutfcheu
Z>«tlint«r»<«rte« «iazustellen,
welch« bei AuSbruch deS Krieae»
«IS Angestellt« bei ihnen beschäftigt maren und

nicht später einen wichtigen Grund Ain fristlosen
Kündigung gegeben l>aben und deswegen ent»

lassen worden find.
Die Aeiche Pflicht baden bi« in Absah 1 ge»

nannten Personen gegenüber den Kriegsteilneh»
wer», die zur Zeit des Kriegsausbruchs chrer
Dienstpflicht bet dem Heer, der Marine oder den

Schutztruppen genügten und dieserhalb aus ihrer
srüberen ^schäftigung als Angestellte bei ihnen
ausgeschieden «mren. Endlich erstreckt fich die

Wiedereinftellungspflicht auf di« Kriegsteilneh»
vier, vie bei AuSbruch deS Krieges noch die Schul«
besuchten, erst spater in die Beschäftigung als

Angestellte und «on dieser ihrer ersten Arbeit«»

statte unmittelbar in den Dienst des Heeres,
der Marine «der der Schutztruppen einge»
treten sind.

Di« WiedereinftellungSpflicht
«rltkcht. wenn die Angestellten fich nicht
binnen zwei Wochen nach Kem Jnkraft»
treten dieser Verordnung zur sofortigen Wieder»

aufnahm« ithrer früheren Tätigkeit bei ihren
früheren, Arbeitgebern melden Die Frist begingt
für Kriegsteilnehmer, die bei dem Inkrafttreten
dieser Verordnung noch nicht auS t»»m Militär»

dienst eMlafsen sind, mit bem Tage ihrer ord»

NuiigS» oder behelfsmäßigen Entlassung, für

givilinternieite, die noch nicht die Befugnis zur
freien Ortswahl im Deutschen Reiche baben. mit

vem Tage, an dem sie dies« erlangen.
Für bereits entlassene Kriegsteilnehmer, die

Uns Grund freiwilliger Meldung bei Heeres»
oder Marineverdänden zur Aufrechterhaltung der

inneren Ordnung oder des GrenJschutzeS Ber»

Wendung finden, beginnt die Frist mit dem auf
ihre ordnungsmäßige Entlassung an» diesen Ver,
banden folgenden Tage.

Kriegsteilnehmer nnd reichsdeutsche Zivil,
internierte, ««lche während des Krieges ihre
VrbeitSftätt« als Angestellte «e

wechselt haben, können, wenn der Schlich»
wng^uSschuß «der der Demomlmach^ngskom»
missar gemäß Zg ZS, 17 oder 18 dieser Verord¬

nung den früheren Arbeitgeber von der Wieder»

ernftellungSpflicht deS Absätze, l entbunden hat.

ein WiedereinftellunoMerlMgen «e««n denjenigen

Arbeitgeber geltend machen, bei dem fie zuletzt
beschäftigt waren. Der Anspruch de» Angestellten
ift jedoch insoweit l»schränkt, «lS der an zweiter
Stelle in Anspruch genrnnmene Arbeitgeber zu¬

nächst diejenigen Angestellten einzustellen hat.
deren WiederdeZchäftigung ihm «ach Abs«H 1 »nd

S obliegt.
«5

Tine Entlassung der wieder einge»
Kellten Kriegsteilnehmer und Zwilinterniertni
kann frühestens zum Ablauf deSauf den

Monat der Wied«rei»ftellung sol»
»enden dritte» Aalender monatS

erfolgen. Eine Kündigung »fti diesem Zeit»
punK »P euch dann zulässig, wenn fie zu diesem
Termin nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften
nicht »irksam wäre; die Kündigungsfrist oeträgt
» diesem Falle sechs Wochen.

S ^

Die Wiedereinstellten find ennlichft in glei»
cher Weis« gu beschäftigen wie »or dem Kriege.
Sie haben jedoch auch andere Arbeiten zu über»

nehmen, die ihnen dilligerweise zugemutet wer»

ben tonnen.

»«.
Die Wiedereingestellten baben Anspruch auf

eine Vergütung, die derjenigen »^spricht, bi« den

Daheimgebliebenen unter sonft Zeichen Verhält»
»issen gewährt wird.

««.
Die Verpflichtung deS Z ü trifft die Rechts»

Nachfolger der früheren Arbeitgeber und diejenigen
Versonen, die gemäß §§ 419. I08S. 1480. ,489

und SSW des Bürgerlichen Gesetzbuches oder

K SS deS HandelSgesetzbuchsS für deren Verbind»

lichkeiten haften, sofern sie ben Betrieb oder daS

Bureau sortfübren. Entsprechendes gilt bei einer

mehrfachen Rechtsnachfolge oder einem mehr»
tacken Wechsel der nach den genannten Beftim»
mungen haftenden Personen.

Eine Beschränkung der Haftung «uf be»

stimmte Bermögensbeftandteil« kann nicht geltend
gemacht werden

5 7.

Die Arbeitgeber sind vorbehaltlich deS H 9

»«ser Verordnung «rpflichtet. die denn Fnkraft»
treten dieser Verordnung von chnen beschäftigten
Angeftellten weiter zu r^chäftigen, soweit diese

«uf Erwerb angewiesen and nicht während des

Krieges von einem anderen Orte zugezogen sind,
«S sei denn, daß sie die Bescheinigung der zustän¬
digen Zentralauskunstsstelle <HauptarbeitSamt.
Landesamt für Arbeitsvermittlung) beibringen,

daß eil« ihrer' Vorbildung entsprechende An»

stellnng an diesem Orte oder tn dessen Umgehung
für sie nicht zu erlangen ist.

Die «erpflichmng zur weiteren Beschrift,»

gung erstreckt sich nicht auf Angestellt«, die nur

zur vorübergehenden Aushilfe angenommen sind.

Angestellten, die hiernach weiter zu beschäf»

tigen sind, darf nicht zu einem früheren Termine

als zum 28. Februar 1919 gekündigt werden.

8«.

Jst einem Angestellten seit dem 1. November

1918 zum 31. Dezember 1918 oder zu einem spö?»
reren Zeitpunkt bis zum LS. Februar 1919 ein»

schließlich gekündigt worden, so ist di« Kündigung
arAmrksam. roenin ihre Aufhebung innerhalb
Amei« Wochen nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung von dem Angestellten bei dem Ar»

deÄgelber verlangt wird.

DaS Recht, die Aufhebung der Kündigung
z» »erZangen, steht dem Angeftellten mcht zu,
wenn seine Weiterbeschästigung aus Grund deS

j 7 ^gelehnt werden kann oder di« Kündigung
snf Anordnung der DemobilmachungSorgcme
«der nn Sin^ftandniS mit dem zuständigen An»

gestelltenauSschuß rrfolgt rft. oder für sie daS

nachträgliche Einverständnis d«S Angeftelltenaus»
schusseS herbeigeführt sird. Jn Betrieben und

BureauS mit weniger als Lö Angeftellten ift die

Mehrzahl der Angestellten dem Angeftelltenaus»,
fcbug« gleichzuachten.

Im Falle der Aufhebung der Kündigung kann

der Angestellte für die infolge der Kündigung
mcht geleisteten Dienst» die «reindarr« Vergütung
«rlangen, ohn« zur Nachleiftung »erpflichtet zu

sei». Er muß stch jedoch den Wert desjenigen
einrechnen lassen, was er infolge deS UMevbleibeng

der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige
Bevroendung seiner Dienste erworben oder zu er«

werben böswillig unterlassen hat. Hat er auS

Anlaß der Kündigung von dem Ardeitgeber eine

Abfindung erhalten, so ist sie zurückzugeben
Der I S findet entsprechende Anwendung.

§K
Vin« Vtltcht «ur Wiederein»

ftellung »der Weiterdeschäftigung
ssn AngeUellten (§z s bis 8) be»

kteht nicht, soweit ihre Durchführung dem

BetriebSunternehmei oder Bureauinhader infolge
der besonderen Verhältnisse des Betriebes ganz
oder zum Teil unmöglich ift. Welche Angestell«
ten hiernach uicht roiedereingestellt zu werden

brauchen oder zur Entlassung zu kommen haben,

ift im Benehmen mÄ dem AngeftelltenUiUsschuß
oder, wenn ein solcher nicht besteht, mit der Mehr»
zahl der Angeftellten zu bestimmen. An die

Stelle der Angeftelltenausschüsse treten in den

durch § 12 der Verordnung über die Tariftier»

träge, Arbeiter» und Angeftelltenausschüsse und

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom LS, De«

zember 191« (R.-G..BI. S. I4ötZ) festgelegten
Fällen die bort bezeichneten Vertretungen der

Angestellten.
Bei der Auswahl der gn entlassenden Ange»

stellten sind zunächst die BetriebsvttdSltniffe,
insbesondere die Ersetzbarkeit des einzelnen An»

gestellten zu prüfen. Sodann sind das Lebens»

und Bienstalter sowie der Familienstand deS An»

gestellten derart zu berücksichtigen, daß öie älteren,

eingearbeiteten Angestellten, und die Angeftellten
mit versorgungsberechtigter Familie möglichst in

ihrer Arbeitsstelle zu belassen find. Das gleiche
gilt »on ehemals sellrstÄndigen Gewerdetreiben»

den und solchen Angeftellten, die bis KriegSauS«
brach oder später im Auslande tätig waren, so»
mie von Lehrlingen, die fich M einer geregelten
Ausbildung befinden, .Kriegsbeschädigte sind ange»

messen zu berücksichtigen.

Zahl und Art der zur Entlassung kommende»

Angestellten sind der zuständigen ZentralauS»

kunftsstelle (SauptarbeitSumt. LandeSamt sstri

Avbeits»ermittlu,ng> vom Arbeitgeber denn AuSw

spruch der Kündigung anzuzeigen.
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8 io.

Angestellt«, die während de«

Krieges von «in«» andere« Orte

zugezogen sind, find im Kakle der Kündi»

gung durch den Arbeitgeber berechtigt schon vor

Ablauf der Kündigungsfrist ihre» Austritt auS

der Beschäftigung zu «Mären, wen« sie fich

gleichzeitig «rpflrchten, in ihre Hermcrt zurückzu»
Zehren. Der Arbeitgeber ist «n diesem Falle »er»

pflichtet, ihnen t>» Vergütung bis zum Ablauf

der Kündigungsfrist zu entrichten, Erreich! der

aus d» Kündigungsfrist fallende Teil der Ber»

gütung nicht die Summe vo« ZW fo fleh«
den Angestellter, außerdem ein Zuschuß i» Höbe
deS an A» MI fehlenden Betrage» zu.

Angestellte, die in den ersten fünf Tage»
nach erfolgt« Kündigung nach ihrem Heimat»»
crte fahren, bekommen für ihre Person und ge.

gcbenenfalls für ihre Familie freie Beförderung
bei Vorlage des polizeilichen Abmeldescheine» und

einer Bescheinigung des Arbeitgeber» über den

Zeitpunkt der erfolgten Kündigung Die Koste»
dieser freie» Beförderung Verden vom Reiche de»

zuständigen Eisenbahrmerwaitungen erstatte!.
Die Vorschriften der Abs. l und 9 fniSen

keine Anwendung auf Angestellte, d» nur zur

vorübngebenSeii Aushilfe angenommen find.

s lt.

Die DemobilmcichungsauSschüsse find befugt.
Unternehmer solcher Betriebe und Inhaber sol»
cher Bureaus, dieerfi während de»

Krieges entstanden «der wesent»
lich vergrößert worde» find, zur

Einstellung einer bestimmt«, Min!>efrzahl vo»

Kriegsteilnehmer» und reichsdeutschen Zmilinter»
nierten als Angestellte gu oerpflichten, auch wenn

die Boraussetzungen des ß S nickt vorliegen Di«

Verpflichtung darf mir soweit erfolge», ai» ihre
Durchführung dem Arbeitgeber nich« mfolye der

besonderen Verhältnisse seines Betriebe» ururtög»
lich ist Sie ift aufzuheben, wen» diese Voraus»

setzung entfällt.
Die Vorschriften des Abs. 1 finde» keine An»

Wendung auf Wrperschafte» det öffentliche»
Rechts.

Der Bescheid de» DeTnobilZnachungSauS»
schusseS wird mit der Zustellung ccn den Artbeit.

geber wirksam Er kann von den Beteiligte»
binnen drei Tage» im Wege der Beschwerde an

den DemobilmachlingAkommissccr angefochten
werde». Der DemobrlmachuncMommissai ent.

scheö«t endgültig.

s tL.

H« der Demobilmmbuilgskommissc» oder
der DemobilmachunadcmÄchuß von der ihm nach

8 lZ zustehenden Befugnis Gebrauch gemacht
so ist der Arbeitgeber verpflichtet, bi» der iu
dem Bescheide bestimmten Anzahl diejenigen fich
bei ihm zur Arbeitsaufnahme meldenden Kriegs»
teitnehmer und reichsdeutschen Zivrlinterninter,
einzustelen. die bei ibrer Rnberufung oder ihre»
Jnternierung als Angestellte tätig waren und sich
Nach Borbildung, Bertrauen^ürdigkert und kor»

peilicher Besctiaftenbeit für seinen Betrieb eignen
Die Eingestellten sind zur Leistung aller der.

jentge» Dienste »«pflichtet die ihnen billiger,
weise zugemutet werden könne» und erhalte» an»

gemessene Vergütung.
Die Einstellung gilt für die Dauer deS Jn»

krsftbteidens Se» nach ß I I ergangenen Bescheides
Während dieser Zeit stehen dem Arbeitgeber die

Rechte aus Z 9 dieser Verordnung nicht zu.
Mit der Aufhebung deS nach Z 11 «gangen«

Bescheides kann den auf Grund desselben Ein-

gestellten gekündigt werden Die KündigungS»
trist beträgt einen Monat. Bei teikveiser Aus.

Hebung hat der Srlwttgeber unter den zu Gnt»

lassenden die Wahl.
§ 13.

Lehn« der Arbeitgeber d» Einstellung eines
sich nach j IS Meldenden erb, fo entsteh: hieraus
für diese» ein klagbarer Anspruch nicht.

BetriedSumernehm« und Bureauinhaber. d«
sich der Verpflichtung zur Einstellung in schuld,
haft« Weift entziehen, können vo» dem in Z 15
der Verordn«»«, über Tamsveitröge. Arbeiter,
urid Angeftelltenausfchüfse und Schichtung von

ArbeitSftreitlgkeite» vom 23. Dezember 1915

(R.^.°Bt. S. 14S«j bezeichneten Schlichtungs-
Mlsfchuffe «uf Amrag des Vorsitzenden deS Demo»
MlmactMngSauSschusseS für jeden einzelne» Fall
mit einer Buße bis zu 1««X) Mk. belegt werden.
Die festgesetzte Buße kann vom DemobilrmrclntngS»

tormniffar für rwllftreckbar errlSrt weiden und

wird dann wie Gemeindeabgaben beigetrieben.
Ihr Betrag ift cm in« Hauptfür^orgeorganisation
für Krieg^eschö^ig^nfürsorg« zu zahlen und von

dies« im Interesse krt«gsdeschädigter Angestellt«
zu verwenden,

8 1«.

Di? g«Zetzliche»°>' Beftnnmnrrgen üb» die

Gründe ein« Auflösung de» DienftverhWnisse»
ohne Jnnehaltung einer Kündigungsfrist werden
von diesen Vorschriften nicht berührt

Als n»chc>ger Trun» nn Sinn« d« c»orftehen»
o» Bestimmung«« gilt jedoch mcht der durch

Mangel cm Kohlen und Rohmaterial verursacht«
Zwang zur vorübergehenden Betriebseinstelluna.

s tb.

Bei Streitigkeiten über die Verpflichtung zur
Wiedereinstellung oder WeiterDeschäftigung von

Angestellte» <§§ 2. « v« 8 dies« Vnvrdnungj ift
der in drr Verordnung vom B. Dezember 191?

v«g«seher« SchlichtungSauSschuß zuständig.
Das Verfahren vor dem Scbiich^ungSauSfchuß

Mcht« sich nach der, Vorschriften der IS bi«
3V der letztgenannt«» Verordnung. Der Demo»

bUmach»ngSkommissc» tan» auch selldft den

Schlicht«ngsauSfchuß od« d» an seine Stelle
tretende SchlichiwngSftell« cmrufe» «Nd wie eine

Part« durch Stelln», von Anträge» und Teil»

nähme er» de» Verhandlungen da» Verfuhren
fördern.

8 1«

Hat ei» Tarifvertrag für die Geftal»
rung dn Arbeitsbedingungen de» BerufSkreise»
innerhalb des Bezirkes eines DemsbilmachungS»
kommiffar» überwiegend« Bedeutung erlangt, so
karrn der DemottlmachungSkommi»ar bei dem

Reichsarbeitsamt beantragen, de» »üirifvertrag
gemäß K L dn Anordnung «»» B. Dezember
1918 für allgemein verbindlich zu «klären Jn
diesem Falle gelten o» Vorschriften der K 8 bi»
S der dkMichneten Verordnung entsprechend.

Da» ReichSnrdeitSamt kann vorbehaltlich

setner endgültigen Entscheidung anordnen, daß
d« allgemeine Bndiiidlichken de» Tarifvertrages
schon vor Abschluß de« Verfahren» noch ß 4 Abs. 1

der genannten Verordnnag einzutreten hat. wenn

der Demobiim<kchun«Äkommlffccr die« zur Be¬

schleunigung für notwendig hält.
Bei Streitigkeit«» über Gehölt« oder sonstige

Srdeitsverhältniffe finde» die Besrirnmung«» de»

g IS Abs. 2 dies« Verordnung Anmeldung.

§ !?.

llMerwersen sich nicbt beide Parteien dem

Schiedsspruch, fo kann dn DeraobllmachungS»
kommissar den Schiedsspruch für verbindlich er»

klären. Dabei kann «r soweit der Schiedsspruch
die Wiedereinftellung oder We,terr«schSftigung
oon Angestellte» M 2. 6 bis 6? betrifft, die Wie»

dernngufrellende» oder Weiterzudeschäftigenden
bestimmen.

Betrifft der Schiedsspruch auch die ArbertS»

«rlzöUniff» solcher Angestellten, die im Bezirk
eines anderen ^mobilrnachur«skommissar» be»

schäftlgt sind, so steh«» die im Ads. l oezeichneren
Befugnisse dem Reiche»»« für d» wirtschaMche
Demobilmachung zu,

Ist ein Schiedsspruch nach Abs. 1 und S für
derbindlich «klärt, so gelte» zmische» dem Arbeit»

geber und »nehmei Dien»stv«iträge al» abge»
schlössen, d« dem Jnhalr de» Schiedsspruchs, und.
soweit dieser eine Regelung nicht vorsieht, de»

Dienstverträgen gleichartiger Angestellter ent»

sprechen. Für die roeiterzui«schSftigender. Ange»
stellten ändern sich i» diesem Fall ihre Menfwer»
tröge entsprechend dem Inhalt de« Schiedsspruchs.

8 1».

Ist nach 8 lZ7 Abs 4 dn Verordnung vom

W. Dezember 191S ein Schiedsspruch mcht zu»

ftandegekommen, so kann bei DeinobilmachungS»
kommissar nach erneuter Verhandlung des Schlich»
tungsauSschusseS eine» Schiedsspruch herbei»
führen. Hierbei hat der DemobÄmachungskom
missar die Befugnis eine« unvarteiischen Vor»

sitzenden. Ift ein solcher rwrdanden. fo scheidet
er sür die fraAichen Streitigkeiten auS.

Jn dem Falle de» § 1? Abs. L tritt ein Ver»

tret« des Reichsamts für die wirtschaftliche De»

Mobilmachung an die Stelle des Demobil»

machungskommissarS.
8 IS.

Als KriegSte.ln« hmer im Sinne die»

ser Verordnung sind auch die Kriegsteilnehmer

eine« während deS Kriege« mit dem Deutsche»
Reich« verbündeten Staate« atiMsehen. die bei

ihrem Eintritt in den Heeresdienst ihre» Wohn»
sitz im Deutsche» Reiche hotZen. sofern für oi«

Angshöiigen de« Deutschen Reiche» tne Gegen»
seitjgkert durch den ausländischen Staat oer»

bürgt ift.
ZiMirnerntni«, die Smgelzörige eine« wäh»

rend de» Kriege« mit dem Deutsche» Reiche ver»

bündeten Staate« sind, ftehe» reichsdeutschen
ZwilirNernierten gleich, sofern sie zur Zeit ihrer
Jnternierung ihre» Wobnfitz im Deutschen Reiche
hatten, und für die Angehörige» de» Deutschen
Reiche« die Tegenseirigkert durch den auSlän»

bische» Staat v«b«irgt ift.

S 20.

D« ReichSccn« für die. wirtschaMche Demo»
bSmachung ift befugt. Ausführung«- und Ueber«

kMngSvorfchriften zu dies« Verordnung zu er»

lassen
8

Diese Verordnung tritt mit bem Tage ihrer
Vnkündung in Kraft. De» Zeitpunkt ihr««
Außerl^rfttreten« bestimmt da» ReichSaznt fiK
die wirtschaftliche Demobilmachung

Berlin, den S4. Januar 191».

Die R«ich«regierung.
Ebert. Scheidemann.

Der StaaUsekrechSr de» Reichsamt» sür Wirt»

fch<rfÄiche Demobk»mclchurig.
Soeth

Verordnung über Einschränkung der

Arbeitszeit in Hamburg
8 i

Arbeitgeber, denen durch die BnhAtnisse ein«

auereichende Beschäftigung scnntlicher Arbeiter
oder Angestellte» bei ein« WochencrrbeitSzeit von

48 Swnden unrnöglich ift, holten, ohn, «rh au«

diesem Grunde Entlassungen vorgenommen wer»

den dürfen, in ihrem Betriebe mit eing^chrnrilt«
Arbeitszeit arbeiten zu lasse».

Der Arbeiter muß in diesem Fall« auch jede
«rudere Arbeit in dem Betriebe verrichten

82-
Dte eiruzeschrSnkte Arbeitszeit ift aus alle

Arbeit« oder Angestellte, soweit die Betrieb«»

verlMtnisse die» zulassen, gleichmühig zu vertet»

le». Die Einschränkung kann in einer gleichmäßi»
ge» Herabsetzung der achtstündigen Arbeitszeit a»

alle» L Wochentagen oder in eiu« schichtweise»
Beschäftigung liegen.

8».
Entlassungen, die ihren Grund in «rangeln»

der BescbäftigunctFriiör^ichkeit haben, dürfen erst
vorgenommen werben, wen» die durchschnitflnhe
WochermrbeitSzeit eines Arbeiters oder Ang«»
stellten wenig« al» LV Stunde» beträgt.

8<.
Bei der Auswahl der zu entlasseiiden Arbeit«

od« Aitgesrellren sind zurtächft di« BetriebSver»

hältrnfs« zu prüfen. Sodann find da« LebenS«

und Dienftalrn sowie dn Fanrilienftand de» Ar»
beiter» derart zu berütrsichtigen, da^ die ältere»

eingearbeiteten Personen und diejenige» mit ver«

sorgungsberechtigter Familie möglichst ihrer Ar»

beitSftelle zu belassen find. Die KriegShinterblie»
denen sind angemessen zu berücksichtigen. Doge»
gen müssen für die Entlassungen in Betracht
kommen:

1. Die auf Erwerb nicht angewiesenen Ar«

beit« und Arbeiterinnen;
2. d« während deS Kriege« von einem an»

deren Ort zugezogenen Ardeiter, soweit sie nichß
verheiratet sind.

Jugendliche Arbeiter, die im Lehrverhältnt»
oder ähnlicher Fachausbildung stehen, find aus
ihren ArbettSpläizen zu belassen.

8«.
Bei dn Entlassung der Arbeitn ift ein«

KündigungSfrift von mitideftenS 2 Wochen inne«

zuhalten, soweit nicht längere KündigungSfriften
gesetzlich vorgeschrieben oder zur Zeit deS E»

lasse? dieser Verordnung vereinbart sind. Ent»

schließen sich die Arbeiter, die von einem ande»

ren Ort zugezogen sind, nach Ausspruch der Kün»

digung in ihr« Heimat zurückzukehren, so ift
ihnen der Lohn für den Reft der zweiwöchent«
lichen Kündigungszeit vom Arbeitgeber auszu»

händigeru iSrtticht der dem Arbeit« hierdurch
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zufallende AdschkagAoln, den Betrog von AS Mk.

Nicht, fo hat der Beiriebsunternelzmn dem Ar»

beiter fl» die Reise ei» Zehrgeld vm. 10 Proz.
des AbfchlagSlolme» zu gewähren.

Angefangene Akwrdarbenen find in diesem

Falle entfprechnid dem «reichten «rk«itSnfolge

zu befahlen.
Arbeiter, die in den ersten 5 Zagen nach er»

folgt« Kündiaurm »ach 'hrem HeimcnSnrte sich»
ren. Kkommen M ik^e Perhz«. gegebenenfnlks
für ihre FerrnUie freie BesÄderung bei Vorlage
des pMzeAnhen Wimle-descheineS n»d einer Be»

fchnnigung deS Arbeitgebers über den Zeitpunkt
sei «folgten Kündignng. Die Kosten diefer
freien Beförderung werden »cm dem Reiche den

^ständigen Gif«nbsb»verValt»rtge» nftcntet,

zs.
Die Bestimmungen dieser Verordnung finden

kerne Anweredung auf Personen» deren Befchöfti»

gnng ihrer Ratnr nach nur eine »«übergehende
oder onSbiWweife ift.

Fn allen Fallen, in denen Arbeitgeber von

der EirtMränkung der Arbeitszeit Gebrauch

Nische» mühe», ist mindestens eine Woche vor

bem Beginn der «inKknSrcknng der» zuständigen
Arbeitsamt tnerosn Anzeige zn machen.

tz».
DoS ArbeitSamt zahlt für den verkürzten

Wochenlohn de» nach K « Abf. S dn Verordnung
Vom Ll. Dezember ISIS, beireffend Aenderung
der Verordnung übn Gr^erbsl^enfnrsorge «un

13. Rovembn 1818 und etwaiger Ergänzungen
dies« Verordnung, festgesetzten Anschlag,

Alle in dieser Verordnung vorgesehenen
Maßnahmen müssen irn Einvernehmen mit den

Vertretungen dn Arbeiter »nd Angestellten des

Betriebes iArbeitnräte bzw. Vertrauensleute

usw>> vorgenommen wnden.

b

Zuwiderhandtnngen werden nrit Geldstrafe
bon A) Mk. bi« zu 3000 Mk. bestrnft.

K ii.

Neber di« aus dies» Verordnung entstehen»
de» Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht.
daS auS dem DemobikmachimgSkmmlissar «der

einem Beauftragten als Vorsitzenden sowie aus

zwei vom A.» und S.-Rctt zu benennenden Ar»

veitnehmern und zwei vom WirtfchaftSrat zu be»

nennenden Arbeitgebern besteht.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Veröffentlichung in Kraft.
Hanrburg, den 4. Februar ISIS.

Der DenwbilmachungSkormrnffsr.
Dr. Schramm.

Arbeiter» und Sokdatenrut.

Herrse. Ssmpl.

Notverordnung in Beutz j. Q
Wer Mindestgehälter und Arbeitszeit für alle An¬

gestellten in Privatbetrieben, welche dem Bersiche¬
rungsgesetz für Angestellte nntnliegen und firr

Lichrlircge solch« Betriebe.

1. Alle GehSter. welche au, 1. Jucki 1«4 be»

kjogen wurden, sind wie folgt zu «When:

GchStter bis zu Sl«0 VS. um «1 Proz.;
«ehält« von über S0V0 Mk. bis zu Mk» Mk.

um 40 Proz, mindestens aber auf «St» Ms,:

«eMter von über ««0 «l. bis xr «Sl» MZ.

um 30 Proz., mindestens «bn anf SV4« M!.;
«ehältn von über 4SVS M!. bi« zu «XX) Mk.

um Stt Pro^ »«»bestens aber auf «SS MZ.

Werden durch die Erhöhung die fvZaender,

Mindestgehälter nicht «reicht, fo find die Gehälter
auf die Mindestsätze zu erhöhen.

L. SS erhakt«»:
«.> rtiönnliche ArlgefteWe, die eine Lehrzeit be»

standen hcrben,
im 1. Jahre noch be»mdster Lehrzeit m?indest«l«

t«l» Mk. jciZiwiich:
im S. Jahre noch beendet« Lehrzeit »iredeftenS
M« «Z. jährlich;

im S. Jahre »ach beendet« Lehrzeit «izroeftenS
«Tyg Mk, föhrkich;

vom W. Lebensjothre ab Rnvnheirutete SSW Mk.

jährlich;
Vntbeirateie »«» V». jährlich;

meWiche Viigestellte. die «ine Lehrzeit be»

ftsnde» baden,

im 1. Jahre nach l«envet« Sehrzeit Tnürdestens
Itt» Mk. jcihrlich-

em L. Jahre nach d«rQNer Lebrzeit »»?ärSeft«S
1«» BU. jSbrZich;

im S. Jahre nach b««set« Lehrzeit mirkdestenZ
Stt» BN. jährlich;

K> männliche Angestellte, die Deine orderMiche

Lehrzeit bestanden bade»,

fi» bsS !. Jcchr chr« Täticcleit «tndestenS
tsoo M7. jährlich;

für das L, Jahr ibr« Tätigkeit MirtdeftenS
«l» M5 jährlich;

weikliche AnsesteSk«, die keine ordentliche

LehrJeit r«stckkS«n darben,
für das t. Jahr ibr» Tätigker. inindestenS
«» ZiM. jälnlich;

sür daS L. Jcchr Gr» Tätigkeit mindestens
1S0S Mk. jährlich
Vom Beginn des 3. FahreS an treten die

Sätze für die ««lernt»»» Gehilfe» iüzW, Gebil-

sinnen in Kraft»
3. Bei allen höheren Gehältern einschließlich

TeitNnngsMlaaev dürfe» GebaltÄürzunger» nicht
stattfiriden.

4. Wsgen Bemessung der Gehölt« für die

KriegsdeschSdigten find beforidere Grundsätze
Mischen den zustSiiSigen Berbörede» der Ange»
stellten und den Ärbeitgedern zu treffen.

d. Werden Lehrlinge, gleichviel ob rnänn»

liche ob« meibliche. eingestellt, ss muß ei» fchrift»
licher Lehrvertrag bestehen. Di? Dauer dn Lehr»
zeit bleibt dn freie» Verenkbarung überlassen,
darf ab« nicht läng« als drei Jahre dauern.

Die Bngütnng an tne Lehrlinge wird auf min»

bester« « Mk. mrmatlich «s t. Jodre. «0 MZ.

monatlich im 2. Jadre und 7S M. msncrtLich im

3. Jahre festgesetzt. Auf bestehende ^rr»«trSge
finden die r«rersichMche»! BeWin^nungen est»

sprechende Anwendung.
KZ Sogenannte Vowntöre fallen reicht unter

die BeDrtrmunye» »on Rr. S und t». sofern sie

nicht länger «ls ein Jahr bei ein und derfelben

Firma in ihrer SicMrschaft als Volontär beschöf»
tigt find.

3. Wenn Kündigungen von Angestellten für
Ve» Sl. Vcörg ISIS cd« einen frShne» Termriu

«rgenomme» werden, hat der Arbeitgeber dem

Vnaeftellten während ber ersten m« Wochen »ach
der Entlassung denjenigen Betrag zu ersetzen, um

welchen die den Aröaestellten auf Grund der Ber»

ordnnng voi» lg. Rotiember MtS zu zahlende Er»

VerHswsenuiiterstutzung binder den für ihn maß»
kalbenden Mindestsätzen der Ziffer L MrülSleM,
falls dn betreffende Angestellte nicht cmderSwo

»nt«kommt. Personen, die sich nicht um die E»

rondÄosenunterftiitMng b«niiht haben, «dn

denen die Er»«rl>slosenu»terltützang versagt wird,

hciden keinen Anspruch auf die «rstkhende Ar-

deNgebnurrterstütz^i-g Die Vrbeitgedn sind ge«

HMen, sämtliche auS dem Heeresdienst zurück»
kehrenden Angestellte» sofort noch Meldung lrenig»

stens bis zum Ablauf der rmchste» geft^ichen
bzw. «ereilnl»zrt«« KiinöaH^ngSfr.st i« ihre Stelle

»»rfzunehmen, die fie «m t. Vugnft tS14 inne

hatte», sofern sie sich unverzüglich nach dn Ent»

lassung bei dem Arbeitgeber melden. Diese Be»

stimmnng ist «uf Lehrlinge, die nach dem 1. Au»

gust ISI4 ihre Lehrzeit beendet haben u»d die iii

»rrmiitekdarem Anschluß daran bei ihr»» Lehr.
Herrn ÄS Gehilfen tätig gewesen sind, ent»

bn«hend «rrMwenden. lim für die heimkehren»»
den KriegSteilnehin« Platz zu schaffen, sind zu»

r«chst zu «ltlafsen Frauen von Arbeitnehmern,
welch letztere, cMchviel i» welchem Betrieb«, volle

Arbeit gefunden haben, nach diesen Kriegermit»
««», die auf den Zuschuß auS der Trw«bSl«sen»

firrsorge Trrsvruch haben, und endlich Angestellte,
die erst ir»ährend deS Krieges in den Berns ein»

getreten sind und bei Versen rirs<?!ae Entlassung
eine Gefahr für ihre Existenz nicht besteht,

7. Bei sich notwendig machenden TndKrffunaen

soll den unverbeirateten Anlest«Wen zunft ge»

kündigt werde«.

8. In jeder» Betrieb mit mehr als 14 An»

gestellten still ein Angestelltenausschuß vorhanden

sein Diefer hat zu belieben in Betrieben

mit IS bis zu 50 dcftbäitigten «rPchernrigS»

Pflichtigen Angestellten aus 3 Personen.
»M Kl bis zu WN beschäftigten i^i5nch«urigS»

Pflichtigen Angestellten aus S Personen,

nrit Wer S» beschäftigten t«rsicheri!llg?tnlich»

tigen "Angestellten ans 7 Pertfonen
Lehrling« werben bieikdei nicht mitgezählt.

Vngöstellterd. roelche dem Angestelltenausschuß an»

ekebören, dürfen Schwinigkeiten bei nnd iveaen

Ausführung ihres Amtes nicht bereitet rr-erden.

g. Die Durchführung des TctMund«tc»geS ift

e^rchslten. Die il^rea»arbeitszeit darf iiv«

6 llhr nachmittags nicht aus«edehnt werden. An¬

geordnete lleberst»nd«n sind mit SS Proz. Auf»

schlag zu bezahlen.
10. Die Vorstehenden Befti»imr«n«e» erhalte»

melwirZerS» Kraft bi» t. Dezemd» ISIS,

«ern, den S8. Dezemibei ISIS.

Der «»llzugsauSsmuK des »rdeit». «nb

SkldattnratS.

DrechSier. Bt>der. Bettertein. Lang. Leven.

Zink. Juirckermann B<rb. Böbme. Mack«

Da» Risisterium

Frhr i»n Branit«rrstein.

tAüstrotV.
In einer am SV. Dezember im Bahnhofs»

Hotel abgehalten,«» SffenÄiche» Versammlung
sprach der Kollege H«»n über: »Die Lage
se r Hiefigev »«geftellte»". Er geikelt«
zunächst dre Haltung der Geschäftsinhaber, die fich
nicht schämen, ihren Angestellten ein Knarrig
schlechtes Gehalt zu zahlen. Jn seiner werteren

Rede rügte « vor allem das Verhalten der übri¬

gen kcmfmännischen Verbände, die bisher tatenlos

zugesehen vMben Darum sei eS Pflicht der An»

gestellten, einer Organisation beizntreten. die

wirklich die wirtschaftlichen Jnr«essem der An»

gestellte» vertritt. Sine folche sei der aus frei»
gewerkfchaMicher Grundlage cntsgebsute Zentral»
r»rband der ScnwlrnkgSeMlfen. Jn längere»
Ansfuhrnnge» legte Redn« Kvecl «nd Zisl«
dres-es VntmndeS klar. Zur» Schluß forderte
Redn« Äsdann zur» Beitritt anf. — I» der
anschließenden Diskussion ging «S lebhaft zu.
Erschienen waren Redner vom D«ttschr«itionasen
Handiungsgehilfeuverband und Kaufmännischen
««ei» vom 18KS. Die He«en fanden ab» —

nachdem die Kollegen Pruß und Höcker wieder»

holt geaniwortet batte» — bei der Berfammilnng
wenig Anhängn. Ein Kollege im Soldaten-

rock beteili gte sich »och an dn Diskussion und

führte aus. «r sei vor dem Kriege edenfalls in

einem dn Harmcmiev-rdände gewesen. Jedoch
habe « eS immer al» eine Schande empfunden,
daß sich die Angestellten untereinund« so heftig
befehden, obwohl sie doch alle gemeinsame Int«»
esse» hätten. Nötig sei eine große Orckanisation.
die fich an die Arbeiterorganisationen «mschlieszt.
Und «i» derartiger Verband fei nur der Zentral»
verband der Handlnrtgsgehilfen. Die Verfamm»
lung spendete diesem Redn« lebhaften Beifall.

Daraufhin stellten die Herren von den Harnronie-
v«bänden ihre Bemühungen ein. Mit einem

kurzen Schlußwort des Kollegen Pruß fand die

anregend verlaufene Versammlung ibr Ende.

Rückschau

Drei Tste. ««rmngenen Monat starben
drei- deren Namen in der, Arbeiterdewecmng einen

garen Klang decken. Karl Welnrrecht «Mb Aoss

Luxemburg find am IS. Januar von Offizieren
Ver GardeKnxrllerie^SchütZendivifiov Verhcntet und

von ihren Soldaten ermordet wrnÄen. Karl Lieb¬

knecht war den Militaristen fchon lange zr-widn;
« hatte vor dem Kriege als saZiaL«»mkratij<t>er
Wigeordnet« die BestechungHatiäre drr RüstungS»
firm« Krupp gegen daS Reich abgedeckt; ei hatte

vor dem Kriege aufgedeckt, wie deutsche Rüftungs-
mkressenten, deren G^chäfte im Kriege blühen,
in französische Zeitruigen Artikel eürschmuczgelten,
um Frankreich gegen DeritMand zu Hetzen. So

hatt« n das IMftUngSkavitccl goge» sich sufge»
Kracht, dann war « Zeit ZS14 o» erste itnö

rnutigfte Vorkämpfer gegen den Krieg. Auf
gleichem politischen Boden mit ihm focht Rosa
Luxemburg, eine ausgezeichnete no^tiorurSlonomi»

sche Schriftstellerin.
Die beide» standen noch auf der Höhe ihres

Schaffens; vierzehn Tage nach ihnen stark u«

hohen Alt« von 73 Jahren Franz Wehring, der

geschätzte Geschichtsschreider dn deutsche» Sozial¬
demokratie, dn bei Beginn des Krieges mit Lieb¬

knecht und Luzernburg in die Opposition gegen dis
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Voliti? dn bi« dahin ««inde» Partei trat und

dcrnn litt 8 mit, seiinen Fjreuuidea die KommuntisMch»

Partei gMnÄete.

Unsere Ortsgruppen.

Mineliteuitchlaud: Waltn Künne. Braur^chtveig.
Sd»de«str. t.

N»rdmeftveutschland: Ludwig Schlüter. Bresen.

GiLpelinyer Ehauffe« l?7.

Soudsen: Martin Lälflin. Chemnitz. Beethoven»

straf;» S.

Schlesien. Jsmar Wachsner, BreSlau. Marsa»

«tenstr 17. Zimmer 44.

Südwestdeutschland: Wrich Fischn, Stuttgart.

Schmarzenbergftr 163.

TbKringen Hermann Lamme. Erfurt, Blumen»

thalstl 8l.

Mtenbuig. Wilh. Krause, Mtenburg. Kreuzftr, SS

Npold» Frrtz Rahm. Carl»Frledrich»Str, d. ptr,
AsckerSleben. Heinrich Harte, AscherSleben. Ober»

stratz» 1.

Aue i. Erzgeb. Otto Vogel. Lagerhalter. Tue.

Mittelstraße 86.

tZlugsburg Fritz Teile. Augsburg, Ulmer Straße
,4« ll.

Lsmberg. Johann Förtsch, Bambcrg t. B>» Nn»

rerer Kaulder« 26.

Verlin. Zentralverband dn Handlungsgehilfen,
Miin^. -» ll.

Bernburg°Srahsurt. Wvin Frommhold. Stafz»
fua-LeooolÄshall, Friedrichftr, 17.

Bielefeld Z^lralverbaNd der HomdirungSgehilfen.
Marktstr 8 ll.

Bochum. Wvlfgang Wunderlich. Wiemelhcrusn

Straße Ws,

Brandenburg a. H. Wilh. Drescher, GerDftraße.
Konsumverein »Vorwärts''.

Braunschweig. Zentralvnband der HandlungS»
gehilfen, Stobenstr 1 !.

Bremen. Serinann Voigt. Delmeftr, 76.

Vrernerhaven. Johann v. Seggern, Deich Kl.

BreSlau Zeniralverband der Handlungsgehilfen,
Margarereniftr. 17 II. Z. 44.

Cassel. Johannes Kämpfer, iBahnhofstr. 10

(Wolksblatt).
Chemnir,. Zentralverband der HandlungSgehTfen,

Dresdener Straße 4V parterre.

Citt» «, Rd. Zentralverband der HandlungS»
gehilfen, Severinstr. 197/99 lll, Z. 2.

Crefeld, Martin Spinnraths. Schwertftr. L.

Crimmitschau. Max Kaden, Frarrkenhausen
(Pleiße). Bachsrr. 28 lc.

Dessau. Karl Rockrohr. Aslanischeftr. 63 lll.

Detmold. Herm. Teichmann, Salzuflen (Lipsel,
Konsumverein.

Dortmund. Julius Popp, Snscheder Straße SV.

Dresden. ZeirtrcolBnband der Haildlungsgehilfen.
Schützenvlatz 'Mil.

Düsseldorf. Zentralvnband der HandlungSge»
Hilfen, Charlotteniftr. 37.

Duisburg. Hugo Neurohr, HamtwrnMerHidh,
Einmaftr. S.

Eisen«ch. Wilh. Böttger. Neustadt LS l.

Elberfeld. Zentralverband dn HandlungSgehil»
fen. Roberrstr. 8.

Elmshorn. Wilh. Ehm. Lcmgelohe b. Elmshorn.
Steindamm 76.

Erfurt. Wilh. Bosse, Am gelben Gut 26.

Essen. Zentralderbcuch der Harchlungsgehilfen.
Steelnstr 17.

Flensburg. Johannes Saß. HaniSleerstr, 4S.

Forst t, L, Wilh. Klein. Mühlenstr 44.

Frankfurt a. M. Zentralverband der Handlung»»
gehilfen Allevheiligenftr. S7. III.

Frankfurt c> O. Elis. Pascheck. E>r, Oderftr M. II.

Freiburg i, Br. Th. MartzloU, Arbeit«rfetrelaviat.

Predrgerstraße.
Gera-Reuh. Werner Jung, HadSburccerfti,
Gersdorf. Bez Chernnitz. Ernst StcrrZ. Lager»»

Halter, Konsumverein.
Gstha. Otto Wolf. Goyerftr, 4S.

Gret, t. V. Friedrich Bergner. Turmerftr. S.

Hogev l W. Fritz Rennemann. Hagen. SW«!»

hagenerstr. 4Ä.

Haue ». V, Hermann Nilius. LandVberaerstr. 1»

Hamburg. Zentralverband drr Handlung«.
gehilfen. Besenbinderhof 57. lll. A. SS.

Hannover. Zentralverband der HandlungL«eÄl°
fen, Nikolaistr 7.

Hccrbur» ». g. Wild. Hallmann. Marrstr. 14.

Hatttngen (Muihr>, WM. Düllmann. Linden

<Muhr>. .Wnigftr. 2S,

Herford Herrn Thomas. Lagerhalter, Marien»

straßc l2.

Herne Engelbn>t Wittnmcenn. Schamrockftr, 1.

Htrschber« i. Schl. WWH Raupach. CunnnSdorf.

Riesenged^, 191.

Hot i B. Rich Albert. Bismarckstr. IS.

HobenmSlsen. Rich Sichrcer. LagerhaltNtz Kau»

suMverein, Äützennftir S.

Jen»i. Herm Voigt, Erfurter Str, 87.

Jveho» Max Bernbt, Heinrichftr. v.

KarlSrnhe (Badens. Friedr, Töpper, Rutovurrn»

..Hraße l«.

Kiel Heinr. Muller, Harnrftr SS.

KSnigSbn« t. Pe. Zentralverband d« H«x»d»
lungsgehilfen. Münzstr, 24 b.

Longrnbiela». Heinrich UKnich, Lagnhcclter,
Neubielauer Grund.

Leipzig. Zentralverband der HcmdlungsciehUfen.
Zeitzer Straß, S2. lll.

Ltmbock, i. S«. Arthur Rabe Feldftr. 1.

Lörrcud (Boden>. Christian LanaenbacKer. Graben»

strake l»

Luckenivolde. Karl Zdaekow, Neue Finedrichftr. Iv.

Ludwi»skmfen lt. Rh. Fritz Haagmann. Siegfried.

straße 8.

Lübeck August Haut, TLr»ferweg 7g. I.

Lttdrnscheiv Berw Nürnng. Schützenstr. 4.

Magdeburg. Zentralvnband dn SandlunaM»e»

Hilfen, Georgenplatz Iv

Mainz. PH. Soltaus. MrbaWffarmng 2K.

Mannheim. Zentralverband der Händlungs»
aMIfen. v. 1/14.

Marktrednitz (Bayern), Josef Schöffe». Lager»
Halter, Neiserbergftr. 7.

Meerane i. Sa, Alfred Bergmann. Obere Berg»

straße IS. l.

Meißen ,. So, Flora Nickol. Grabenmeg 2.

Mrrsrburg. 'Lagerhalter Franz Selling Lauch»

ftedterstr. 18.

Meuselwitz, S.°A. Rich. Seidel, Fascrnenftr. K.

MiihIKausen i. Th. August Jehrmann. Honig»

gasse 9/11.

Mülhausen i. E. Lagerhalter Georg Nübet.

Hirschftr. 41.

München. Zentralverband dn Handlungsgehilfen.
PeftÄozzistr. 40/42, Part,

Nengersdorf i. S». Ernst Michail. Lcrgerhaltn,
Neu-Eibau. Bez. Dresden, Nr. 49.

Reumünstn. Paul Kung, HoMnftr. 1», Kon»

sumverein V. 1.

RSrnberg. Zentralverband dn Handlungsgehilfen,
Jahnsri. l4. l.

Offenbach a. M. Jean Bock. Henmannstr, 4.

Plauen i. B. Rich. Schreiber. Pausaer Str. 111.
L Tr.

Poßnrck i, Th. Rvont Jfftner. Oepitzerstr. 7.

Pulsnitz i. S«. Otto Schöne, Pulsnitz 249 l/S.

Remscheid. Albert Wders. Rosenhügelstr. S.

Riesa. Otto HanneS. Gröba ib. Riesa a. >K>

Georgspiatz S.

Rostock i. Meckl. HcrnS Kleinnt. Elisabethftr. 1»

Rüftringen (Oldenburg). Wilh MatthieS, Bve>

mn Str. 42.

Sagan. August Stahn, Hoheftr. v.

Senfnnberg (Lausitz). Logerhaltn Gust. Mühle.

Konsumverein.
Solingen. Ewald Weck, Wald Whld.). Kaiser»

straße «4.

Sonneberg. S..M. Bernhard Götz. Friedrirb»
straße 28.

Sdreinlierg (Lausitz). Ott» Frömtn. Bautzenn
Straße 18.

Stettin Zentralverband der Handlungsgehilfen
Gr Oderftr. 18/20 Baltshaus.

Straßburg i. E Zentralverband dn HandlungS»
gehilfen, Sr. <^tha«nsri,. Si l.

Striegln. Herm Fluste, Groß-Rosem, Krei»

Striegcru, Konsumverein.
Stungart. Zeniralverband der HandlungSgehil»

fen. Mnrienstr. L<>.

Tdolheira i. Erz». OSksr Schubert. Obere Haupt»
straf> 3».

Be»?sark Karl Sasse. Aumund b. Vegesack.
Goecheftr. SS.

Bclbert. Noberr Freitag. Motteftr. 46.

Wutdenburi! i. Schl Ka« Rychlicki. Mtwassec
i Schl,. tZhcrrtottenbruniier Sir, 16.

Wiesbaden. Aug. Dietrich. Kirchgafse 74.
Wittbn lRichrt Wilh Keufer. Kirchstr, 17.

Würzbur, Fran, Dops. Zellnstr, 14.

Aritz. Erich Köhler. Aueftr I«.

Zirta» i. S». Wilh Treibig, <S«ldbachstr. L.

Zwickau i. S»t. Mai Lehmann. Roonstr, 14i1»

Versammlungsmitteilungen
Die ivlitglikt>»r werden uin tabtreiche Ser«Nglmg a

Vermistolninge« gebeten I

«««ZI. ««,»,.«„«, ftnd« a» H,,«,«,. den
14. geb»«, «den», 7 Übt, i» den »^stkeelSleli,
«atser.W>u>»lm»Strat» St. statt, kagesordnun,:
1. Bvrtrae ttder! „Dte Hingestellte« und dte neu»

gett» ». ReuivadI dn Bermaltun». ». tkr»tin,unH»»
Wahlen »um Hnuntvorstlind, 4. Beftitttgun, von be»

solkete» Verbl>ndsl>n,eflellten. t>. Verschiedenem Ein»

tritt nur gegen Borjeteun« d« MitgliedsKuche» b,».
be« Ausiveises.

Zntol« der Berkehrsschmtnigkette» am <de»t
Und der Lichtbeschriinkun, ftndel die Monta»»
Epr,ch«l>nde min setzt ab von » bt«7^ U»»

i» Berbandsbureau. Münzstr, »> U. statt.
Die au» Dezember und Januar noch <m»stei>ende»

Vtr«Ite»»t>ucher werden i» »trk» 14 Zage»
«Mo, «nedterl sein. WK bitten alt, Vertrauen»»

Personen, den Mitgliedern davon «enntni» zu «eben
und ur» etwa» «Seduld n, bitten.

E» i« «lgenblilklich unmögltch, dk «er»

S«»d»,»»tun, den rteueo Mitgliedern »» dt«

Privatadressen zuzustellen. Die geitung erscheir» an

sedem zweiten Mittwoch und empfehlen mir de« Be»

trtedstunktioniiren. die benötigten Exemplare am <kr»

scheinunaskage im Verbandsbureau abzuholen, damit

auch die neuen Mitglieder in den Betrieben tn den

Besttz der Berbandszettun» gelangen. Im zweiten
Ouarlal werden dte geitungen dann, sofern nichl be»

sonder, Bereindarunaer. fiir den einzelnen Betrieb

bestehen, mittels Postzeitungsliste an die Privat,
adrelsen der Wilglieder zugestellt.

»Mtt»,^««», LerdandsdeiirSge ftnd tm voran» zu ent»
»k/z»«»»«»«»». »ichten. Annahme von Beiträgen und «lus»

nähme neuer Mitglieder in allen Versammlungen, im

Berbandsbureau. Verbandsbettriige können auch

durch Zählkarte auf unser Postscheckkonto Nr. tNlig bei
jeder» Postamt einbezahlt werden.

E« erleichtert di, Berbanosaeschijfte, wen» die»

lentge» Mitglieder, dte dazu tn der Lage stnd. di»

Beitrag, viertel, oder balbldbrlich im voran» «nt»

rtchien
Da, Berbandsbureau ist »eöffn« vo» 10—1 »nh

t-e llhr.
Di» Beitrage ftnd t» b«

1. «lass «MV«.
S,

t.
. . 1,» .

. . 1.» .

« —.«

>»N»fS»ko»ge, Mitglieder, welche für sich ed«e

khre «tvde, eine Lebensvergcherun« abzuschließen be»

abstchtige». wolle» sich i» Berbandsbureau «rkun»

digen.

Anzeigen

2 Ortsbeamt«

fUr »Frankfurt a. fVIain gesuckt l

Wir suchen für unfe» Ortsgruppe zum so«

fortigen Antritt zwei tüchtige Beamten Redne»

rische. src^nisatorische und agitatorische Besäht,

gung sowie gründliche Kenntnis der HandlungS»
gehilfenbewegung Bedingung Es wird nur auf
tüchtige KrSf,, reflektiert. Gehalt nach Verein»

barung, Bewerbungsschreiben sind zu richten an

den Zentrulvnban» der Hundlungsgetstlsert,
Frankfun «. M.. Aüerheiligenfrr. K7 Hl.

Ortsbeamterfür Essen»Ruhr gesucht!
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum so»

fortigen Antritt einen tüchtigen Agit^ionsbeamten.
Derselbe muß rednerisch, organisatorisch und agi»
tatarisch besonders .befähig! fein und die Hand«

lungsbewegung grilndlich kennen.

Nur erste Kräfte wollen fich melden Gehalt
nach Vereinbarung. BemeiÄmngsschreiben sind
mrt dn Aufschrift: »Bewerbung" bis 18. Februar

zu richten an:

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Ortsgiuvvr Essen-Ruhr, Steeln Str. l7.

Die Ortsgruppe Gr«ß»Berltn sucht für

die Speditionsbranche
eine Kraft, die mit den Arbeitsverhältnissen der

Branche eingehend vertraut, organifalorifch sowie

agitatorisch befähigt ift und da« Tarifwesen der

Branche» beherrscht. Bewerbungen mit GehcrltS»
a^sprüchen find om den Zentralverband der Hund»

iungsgehilfen, Berlin. Münzstr 2N. unter der

Aufschrift ..Bewerbung' einzusenden. D« Frist
zur Einreichung der Bewerbung W hiH zum
Z Mörz «erlöngert.

Verlaii! Zentralverband d« Hanolun.saehilfen (O. Urbanj. Berlin. — Druck: BormärtS Buchöructeret uud VerlagScmilalt Paul Singer üi Co., Berlin SV.SS.


